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DN Bundestag hat mit Zuslimmung des Bundes
ra tes das folgende Gesetz hesdllossen: 

Erste r Absrhnilt 

Begriffsbesti mrn ungCIl 

§ 1 

UbcrLrag ba rc Krilrlkheiten im Sinne dieses Ge
setzes sind durd! Krünkheitserreger verursachte 
Krankheiten, die unmitlcllwr oder mittel bar auf den 
Mensdle n übertragen werden können. 

§ 2 

Im Sinne diesl!s Gesetzes is t 

a) kra nk eine Person, die an ei ner übertragbaren 
Krank helt erk rilllk t ist, 

b) kJ<lßkheitsverd,khlig eine Person, die unter 
Erscheinungen erkrankt ist, welche das Vorlie
gen einer bc .. timmlcn üher t ragbaren Krank
heit vermuten lilssen, 

c ) ansteckungsvlJrdadlli!l dne Person, von der 
anzunehmen ist, daß sie Erreger e iner über
tragbaren Krankheit (Krankheitserreger) aul
genommen 11<11, ohne krank, krankheitsver
dächtig odt!r Aussdleider zu sein, 

d) Aussdleidcr eine Person, di e Krankheitserreger 
dauernd oder zeitweilig ausscheidet, ohne 
kra nk oder krnnkheitsvmdfidJl ig zu sein, 

e) aussdleidungsverdädltig eine Person, von der 
anzunehmen ist, daß s ie Kra nkheitserreger 
aussdlcidct, ohne krnnk odt!r krankheitsver
dächtig zu 5(~ i n. 

Zwuil.'T A u s < hnill 

Meldepfl idlt 

§ 3 

(I) Meldepflidllig ist jeder Falt einer Erkrankung, 
des Verdachtes einer Erk rilllkung und eines Todes .n 

I. Aussatz, 
2. Botulismus, 
3. Cholera, 

4. Enterilis inlecliosd 
a) Sülmonellosc, 

b) übrige ~ormen, 

5. Fleckfieber, 

6. übert raflbare r Gehirnentzündung, 

7. Gelbfieber, 

8. übertragbarer Kinderlähmung, 

!J. Mikrosporie, 

10. Milzbrand, 

11. Ornithose 
a) PsiUacose, 
b) tlbrige Formen, 

12. Pa ratyphus A und B, 

13. Pest, 

14. Pocken, 

15. Rückfallfieber, 

16. Ruhr 
a) bakterielle Ruhr, 
b) Amöbenruhr, 

17. Tollwut, 

18. Tuberkulose 
a) der Atmungsorgane (aktive Form), 
b) der !-laut, 
e) der übrigen Organe, 

19. Tularämie, 

20. Typhus ubdominalis. 

(2) Meldepflichtig ial jeder Fall e ine r Erkrankung 
und eines Todes an 

I. Brucellose 
a) Bang'sdle Krank heit, 
b) Maltafieber, 
c) tlbrige Formen, 

2. Diph terie, 

3. übertragbarer Hirnhautentzündung 
a) Men ingokokke n-Meningitis, 
b) übrige Formen, 

4. Hepatitis infeetiosa, 

5. Kindbeufieber 
a) bei oder nödl Gebllft, 
b) bei oder nach Fehlgeburt, 

6. Leptospirosc 
a) Weil'sdle Krankheit, 
b) Feldfieber, 
c) Canicolafieber, 
d) übrige Formen, 

7. Malaria 
a) Ersterkrankung, 
b) Rüddall, 

8. Q-Fieber, 
9. Rotz, 

10. Scharladl, 

, 
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11 . Toxopl1lsmosI', 
12. TradlOlIl, 
13. T ridlinOSl'. 
1,1. Wundsldrrkrcllllpf. 

P) Md4JeprJidilig ist jl'1kr Tod('sl,dl 11 11 

1. Gri ppe (Viruswippe), 
2. K(~lIdlhuslcn, 

J. Masern. 

(4) Meld('pllichll\) j" l J!'(kr I\us.~dleidcr von Erre-
gern von 

I. enteritis inl CCli"stl (S" l moncJlose), 

2. P,Jr.1 typhus A und H, 
3. bitklerielJm Ruhr, 

>1. Typhus i.Jbdomirwlis. 

(5) Ein e VcrlclzUllg durch ein lollwutknmkes oder 
lollwUlverdädliiges Tier sowie d ie Be rüh rung e.ines 
soldlen Tieres oder Tierkörpers gilt als Fall des 
Verdadlts einer Erk r,mkung an Tollwut (Absatz I 
Nr.I7). 

§ , 

(I) Zur Meldllng sind vcrpflidltet 

I. der behandelnde oder sonst hinzugezogene 
Arzt, 

2. jede sons tige mit der Behand lung oder der 
Pflege des Betrolfenen bl! rufsmäßig be
sdüifligte Person , 

3. die hinzugezogene Hebamme, 
4. das Familienhaupt, 
5. der LeidlcnsdHluer. 

(2) In Kran ke nhäusern oder t:ntbindungsheimen 
trifft die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 1 den lei
tenden Arzt, in Krankenhäusern mit mehreren selb
s tändigen Abteilungen den leitenden Abteilungs
an!. Au f SdJiffen tr itt der SdJiHsführer, in Pflege
und Gefangenenanslaltell, Heimen, Lagern, Sammel
unte rkünften und ä hnlichen Einridllungen tritt de
ren Leiter an die Stelle des Familienhauples. 

(3) Die Meldepflicht besieht für die in Absatz I 
Nr.2 bis 5 beze ichneten Personen nur, wenn eine in 
der Reihenfolge des A bsa tzes 1 vorher genannle 
Person nicht vorhanden oder an der Meldung ver· 
hindert ist. Die allßerhalb eines Kfilnkenhauses oder 
eines Entbindungsheimes tätige Hebllmmc is t in je
dem Fall e zur Meldung verpfl ichte t. 

§ 5 

(1) Die Meldung ist dem für den Aufenthall des 
Betroffenen zusWndigcn GesundhcitsiIlnt unverzüg
lich, spätestens innerhalb 24 Stu nden nach erlang ter 
Kenntnis "tu erstatten. Dieses hat das lür den ge
wöhnlichen Au fenthaltsort des Betroffenen zustän
d ige Gesu ndheitsamt unvcn;üglidl zu benachrich
t igim, wenn der gewöhnliche Aufenthaltsort im Be
reidl e ines anderen GcsundheitsiHnles liegt. 

(2) Tritt der meldepllidllige Fall während des 
Aufenthalts der belroffenen Person in einem Kran
kenhaus e in, so ist die Meldung dem für das Kran
kenhaus zuständ igen Gesundheitsamt zu e rstallen. 
Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung. 

§ 6 

( I ) AussdJeider nadl § 3 Abs.4 haben jeden 
Wechsel der Wohnung lind jeden Wedlsel der Ar
beitsstä tte unverzüglich dem bisher zusWndigen Ge
sundh eitsamt a nzuzeigen. 

(2) Die in Absa tz I genannten Aussdleider sind 
verpflidltet, bei jeder Allfndhme in ein Kranken
haus oder ei n Entbindll ngsheim oder bei der Inan
spruchnahme einer f"feb,lm me dem behandelnden 
A nl oder der Hebamme mitzuteilen, daß sie Aus
sdleide r sind. 

(3) Im Falle der Gesdläftsunrähigkeit <Kler der 
beschränkten Geschäfts liihigkeit eines der in Ab
satz I genannten Aussdieider treffen die Verpnich
tungen niHh Absatz I und 2 denjenigen, dem die 
Sorge ((ir die Person des Ausscheiders zusteht. 1m 
Fillle des § 1633 des BürgerJidlen Cesetzbuchs ist die 
Mindeljilhrige verpflidl lt! l. 

(4) In den Fällen des § 3 sind die Aufnahme der 
Kranken, Krankheitsverdächtigen und Ausscheider 
in ein Krankenhaus ode r ein Entbindungsheim so
wie ihre En1. l<lssung unverzüglich dem fü r den bis
herigen Aufenthaltsort zusltindigcn Gesundheits<llllt 
anzuzeigen. In der Entlassungsanzeige ist anzuge
ben, ob der Entlassene geheil! ist und ob er die Er
reger einer übertragbaren Krankheit noch aussdlCi
deI. Die VerpOich.tung tri[ft den leitenden Arzt, in 
Krankenhäusern mit mehreren selbständigen Abtei· 
lungen dCII lei tenden Abteil ungsanl. in Kranken
hä\ISern ohne leitenden Ar.t:t den behandelnden An\. 

§ 7 

(I) Der ßlmdesminisle r des fnnern wird ermäch
tigt, die Meldepflich t nach § 3 durch Rechtsverord
nung befristet auf andere übertragbare Krankhei
ten auszudehnen, wenn diese in epidcmismer Form 
auftreten oder nicht nur vereinzelt ei nen bösarligen 
Verl auf aufweisen. 

(2) Die Relhtsverordnung nach Absatz 1 bedarf 
der Zustimmung des Bundesrates. In dringenden 
Fällen kann die Rechlsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates erlassen werden. JedodJ ist ihre 
Geltungsdauer auf längstens drei Monate zu be
fristen. 

(3) Solange der Bu ndesminister des Innern von 
der Ermälhtigung nach Absa tz I keinen Gebrauch 
macht, s ind auch die Landesregierungen zum Erlaß 
einer Rechtsverordnung nach A bsatz I e rmächtigt. 
Sie können die Ermächtigung auf andere Stellen 
übertragen. 

Dritter Abschnitt 

Meldepflidtt in besonderen Fällen 

§ 8 

WeIHl Erkrankungen an Coli-Dyspcpslc, Erysipel. 
Keuchhlls ten, Masern, Mumps, Röteln oder Wind
podccn in Krankenanslalten oder Entbindungshei
men nicht nur vereinzelt auftreten, so sind audl 
diese Erkrankungen zu melden, es sei denn, daß 
d ie Erkrankten schon vor der Aufnahme an diesen 

, 
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Krankheiten e .. kl·dllkl o{h'r ([( '''sen vNdiirnlig waren. 
§ 4 Abs. 2 Sdtz 1 und ~ 5 Abs. 2 Silb. 1 finllcn An
wendung. 

I 9 
(lI Dif' u'i lt' r VOll Mt~ li;l; i ml l u nlcrsudlungsämtern 

und sonstigt-!! iiflenllidwn otJt~ r privaten Unter
sudl ungsstelh'n hilhen jeden Unlersudmngsbdund, 
der au f ei nen lIIe ldepllidl ligeu Fa ll sdJließen läßt, 
\I nverl.üg lidl dem für Ikn Aufenlft"ltsort des Betrof
fellen "/.usW nd igl'" Gesund lwil si.lml zu melden. § 5 
Abs. I Sat"/. 2 gilt entsprf'dlend. 

(2) Absatz I gilt nkhl, wenn die UnlCl"sudlungs
stelle Teil e ines Kr<.tnkcnhduses is t und si dl die Un
tersuchung aul InSilsscn dicsI ~s Krankenha uses be
zieht. 

Vierl tlf fl.hs l:hnil l 

VorsdHiflell zur Verhütung 
übe rtra gbare r Krankheiten 

I. A ll g e meines 

§ 10 

(I) Wenn TtilsadlCn feslnes1el1l werden, die zum 
Auftreten einer uhcrtwgbarcn Krullkheil führen 
können, SO hat die 'l.ustündige lkhörde die notwen
digen Milßlla hOlell ·/.Ur Abwendung der dem einzel
nen oder der AU!jI'mr:in he il hierdurdl drohenden 
GefahlCn zu t rellen. Den Beaultragten der zustän
digen Behörde lind deo:; Gesundheitsamtes ist der 
Zutritt zu Grunds tü<:xell, Riiumen und Einrichtunge n, 
von denen d ie Ge fah r ilusgeh1. zu gestatten. Das 
Grund redlt de r Unverl(lIzl idlkeit der Wohnu ng (Ar
tikel lJ Abs. I Grundgesetz) wird insoweit einge· 
sdl ränkl. 

(2) Erhält das Gesundheitsamt Kenntnis von einer 
der in Absatz I be:r.cidll1etell Ta lsad\Cn, so hat es 
die zUl,tändi!je Behörde hIervon unverzüglich zu un
lerridltell und die geeigneten Maßnahmen vorzu
smlagen. Bei Gefahr im Verzuge hat das Gesund
heitsa mt die e rlorderlidlen Maßnahmen selbst anzu
ordnen und die zu~ländig() Behörde hiervon sofort 
zu un le rridl ten. Diese kann die Anordnung ändern 
oder aufheben. W ird lIie Anordnung nidlt innerhalb 
von zwei Tagen seit ihrem Erlaß <mfgehoben, so 
gilt s ie al s von der zustä ndigeIl l3ehörde getroffen. 

(3) Hat die l.us liindige Behörde in anderer Weise 
als durdl Untenidllung durdr dllS Gesundheitsamt 
von einer de r in Absatz I bezeidmeten Tatsadlen 
Kenntnis e rlangt, so hat sie vor der Anordnung von 
Maßnahmen das Gcsulldhcitsümt zu hören. 

(4) Die A bstitze 1 bis 3 find en keine Anwendung, 
wenn die §§ 11 his 29 anzuwenden sind, soweit 
uichts imderes bes timmt ist. 

I 11 
{lI Trinkwasser sowie ßraUdlwasser für Betriebe, 

in dellen Lebensmittel gewerbsmäUig hergestellt 
oder behandelt werden, oder d ie Lebensmittel ge
we rbsm1i llig in den Verke hr bringen, muß so be
sdlaffen sei n, daß durdl seillIllI Genuß oder Ge
brauch die mensdllichc Gesu ndheit, insbesondere 

du rch Krankheitserreger, n irnt geschädigt werden 
kann. Wasserversorgungsanlagen unterl iegen inso
weit der OberwadJ.ung durm das Gesundheitsamt. 
Das Gru ndredll der UnverletzlidJ.keit der Wohnung 
(Arlikel 13 Abs. I Grundgesetz) wird insoweit ein
gesdlfänkt. Der gewerbsmäßigen Herstellung ode r 
Behand lung oder dem gewerbsmäßigen lnverkehr
bringen steht es gleidl, wenn Lebensmittel für Mit
glieder von Genosscnsdlaften oder ähnlidlen Ein
ridJ.tungen herges tellt oder behandell oder für diese 
Mitglieder oder in Einridltungcn zur Gemeinsdlafts
ve rpflegung abgegeben werden. 

(2) Der Bundesminister des Innern bestimmt durdl 
Redltsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
weIdle Eigensdltlften das in Absatz 1 bezeidlnete 
Wasser aufweisen muß, um der VorsdJ.rift des Ab
satzes 1 zu entspredlen. Er regelt in dieser Remts
verord nung die Uberwadlung der Wasserversor
gungsanlagen in hygienlsdler HinsidJ. t uno bestimmt, 
weldle Mitwirkungs- \lnd DuldungspnidJ.ten inso
weit dem Unternehmer oder sonstigen Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage Obliegen, weldJ.e Wasser
unterslIdlUngen d Ieser durdlführen lassen muß und 
in weldJ.en ZeitabsUinden diese vorzunehmen sind. 

{31 De r Unternehmer oder sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage hat die Kosten für die 
nach der Redltsverordnung gemäß Absatz 2 vorzu
nehmenden Wasseru ntersudJ.u ngen zu tragen. 

(4) Die zustä ndige Behörde hat alle Maßnahmen 
zu t reffen, die zu r Abwehr von Gefahren notwendig 
sind, weldle von e inem der Vorsdlrift des Absat
zes 1 nicht entsprechenden Trink· oder BraudJ.was· 
ser ausgehen. 

I 12 
(I) Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben 

darauf hinzuwirken, daß die lesten und flüssigen 
Abfall· oder Sd lmutzstoffe so beseitigt werden, daß 
Gefahren für die menschlidle Gesundheit durch 
Krankheitserreger nid lt entstehen. EinridJ.tungen zur 
Beseitig\mg der in Satz 1 genannten Stoffe unterlie
gen der UberwadlUng durdl das Gesu ndheitsamt. 
Die Inh aber dieser Eillridltungen sind verpflidllet, 
den Beauftragten des Gesundheitsamtes das Betre
ten ihrer Grundstücke zu gestalten, Räume, Anlagen 
und Einridltungen "Zug1inglidl zu madlen und auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit dies zu r 
UberwadlUng erforderlich ist. Das Grundredlt der 
Unverletzlichkeil der Wohnung (A rtikel 13 Abs. I 
Gru ndgesetz) w ird insoweit eingesdJ.riinkt. § 10 
Abs. I bis 3 findet Anwendung. 

(2) Der zur Erteilung einer Auskunfl nadJ. Ab
satz I Verpflidllcle ka nn die Auskunft auf soldle 
Fragen verwe igern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Abs. 1 NT. 1 bis 3 der Zivil
prozeßordnung bezeidJ.neten Angehörigen der Ge
lahr s tra frechtHdJ.er Verfolgung oder eines Verfah · 
rens nadl dem Gesetz über Ordnungswid rigkeiten 
aussetzen würde. 

I 13 

(I) Wenn tie risdJ.e SdJ.ädlinge festgestellt werden 
und die Gelahr begründet ist, daß durdJ. sie Krank-
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h(!i lserrcger vNbreilet werden können, so hat die 
..:ustiindigc Behörde zu ihrN Bekämpfung die e rfor
derlidlen Maßnahmen üll:t.uordnc n. 

(2) Die Landesrcgienm!:wn bestimmen durch Rechts
verordnung, wer für d ie Bekäm pfung der in Absatz 1 
genannten Schiid linge zu sorgen hat. Als Verpnich
tete können die Grundstüdtscigentümer oder -be
s itzer oder die Gemeinde n oder Gemeindeverbände 
vorgesehen w(!rdc n. Die ulIldesrC1Jierungen bestim
men feTller, wie die BekJmpfung durchzuführen ist, 
wcl<.he Mittel und Verfahnm dabei anzuwenden sind 
und welche Mi tw irkungs- und Duldungspflichten 
insoweit den Eigentümer ode l" Besitzer eines Grund
s tüc:ks oder den Wohnungsinhaber t reffen. Das 
Grundrec.f1t der Unverlet:.:lidlkeit der Wohnung (Ar· 
Ukel 13 Abs. 1 Grundgesetz) kann insoweit ei nge
sc.hriinkt werden . In der Red1tsverordnung kann vor. 
!Jeschrieben werden, daß nur staa tlich geprüfte Mit
tel verwendet wN<!en dürfen. Die Landesregierun
gen können die Ermiichtigung auf andere Ste llen 
übertrage n. 

2. Schutzimpf ungen 

I " 
Die Gesundhei tsämter haben öffenllidle Te rmine 

:.:ur Durc.iJführung unentgeltlicher SdlUlzimpfungen 
{Jegen die von der zuständigen obe rsten Landes
behörde zu bezeidlllenden übertragbaren Krankhei
ten abzuhalten. 

i 15 
(I) Der Bundesmin ister des Innern wird e rmäch

tigt, durch Redltsverordnung mH Zustimmung des 
BundesratesSchu tzimpfungen gegen Pocken, Cholera, 
Typhus abdomirwtis und Diphtherie für bedrohte 
Teile de r Bevölkerung anzuordnen, wenn eine die
ser Ktallkhc itcn in bÖSll.r ti~w Form auftritl und mit 
ihrer epidemisdlcn Verbreitung zu rechnen ist. Das 
Grundrcdl t der körperlidlen Unversehrlheit (Arti
kel 2 Abs . 2 Sal1. I Grundgesetz) kann insoweit e in
gesduänkl werde n. Ei n gemäß dieser Redltsverord
nung lmpfpnidltiger, der nach ärzllidlem Zeugnis 
ohne Gefahr tür sei n Leben und seine Gesundheit 
nicht geimpft werden kann, is t freizustollen. 

(2) Solange de r Bundesminister des lnnern von 
der Ermädltigung nach Absatz I keinen Gebraudl 
macht, s ind <ludi die Landesregierungen zum Erlaß 
einer Rccht~vcrordnung nac.f1 Absat:.: I ermächtigt. 

I I. 
Jeder Implling erhfilt bei sei ne r ersten Impfung 

ein Im pfbuch, das von der zustiindigen Behörde un
entgeltlidl abzugeben ist. In das Impfbuch sind alle 
Impfungen ein~chließlich der PockenSchutzimpfung 
von dem impfenden Arzt einzutragen. 

3. Vo r s chrift e n für das 
Lc be n s mit t e I g e w e rbe 

I 17 
Personen, die 
I. an Typhus abdominalis, Paratyphus A und B, 

Enteritis illfecliosa (Salmonell ose), Ruhr, He
patitis infecliosa oder SdJarladJ erk rankt oder 
dessen verd<idltig sind, 

2. an ansteckungsfähiger Tuberku lose oder an 
ansteckenden Hau tk rankheiten erk rankt sind, 

3. Erreger von Typhus abdominalis, Paratyphus 
A und B, Enteritis infecUosa (Salmonellose) 
oder Ruh r dauernd oder zeitweilig ausscheiden 
oder dessen verdächtig sind, 

dürfen nicht 
a) in Molkereien, Rahmstationen und Sammelstel

len mil der Behandlung und Bearbeitung der 
Milch, mit der Herstellung, dem Ausformen und 
Abpadten von Butter und Käse und a nderen 
Milcherzeugnissen sowie in Betrieben des Milch
und Lcbensmitlelhandels mit dem Inverkehr· 
bringen von Milch oder von Milcherzeugnissen 
in loser Form, 

b) mit der gewerbsmäßigen Herstel1ung oder Be· 
handlung von Speiseeis oder mit dem Inverkehr
bringen von Speiseeis in loser Form, 

c) mit der gewerbsmäßigen Gewinnung, Bearbei
tung oder Verarbe itung von Fleisch oder Fleisch· 
erzeugnissen oder mit dem Inverkehrbringen 
dieser Lebensmitte l in loser Form, 

d) in Küchen von Gaststätten, Speisewirtsd!aften, 
Beherbe rgungsbetrieben, Kantinen, Krankenhäu· 
sern oder sonstigen Einridltungen zur Gemein
schaftsverpflegung mit der Zubereitung von 
Speisen oder Getränken, 

e) In Wasserversorgungsanlagen mit der Gewin· 
nung, Aufbereitung oder Verteilung von Trink· 
wasser 

beschäftigt werden oder eine solche Tätigkeit aus· 
üben. 

i 18 

. (I) Personen dürfe n in Betrie ben zur Ausübung 
einer der in § 17 bezeichneten Tätigkeiten nur ei n· 
gestellt werden, wenn sie durch ein Zeugnis des 
Gesundheitsamtes, das n.icht älter als ein Jahr is t, 
nachweisen, daß bei ihnen Hinderungsgründe nadl 
§ 17 nidlt vorl iegen. Die zuständige Behörde kann 
zulassen, daß für Personen, die In einem Kranken
haus besd!iHligt werden sollen, das Zeugnis auch 
von einem bestimmten in diesem Krankenhaus täti
gen Arzt, der über dte für die Untersuchung erfor· 
derliche Röntgeneinrichtung verfüg t, ausgestellt 
wird. In diesem Fall ist eine AbsdJrift des Zeug' .. 
n isses unverzüglich dem zuständigen Gesundheits· 
amt zu übersenden. 

(2) Personen, die eine der in § 17 bezeidmcten 
Tiiligkeiten ausüben, sind nadJ Anordnung de r zu· 
ständigen Behörde in WiederholungsuntersudJun
gen darau( zu überprüfen, ob Hi nderungsgründe 
nach § 17 vorliegen. Verweigern sie die Unter
suchung, so dürfen sie nicht weilerbeschäftigt wer· 
den. 

(3) Personen, die nach Absatz 1 oder 2 unter
sucht werden, braudlen n icht die Entnahme von 
Rückenmarks- oder Gehirnflüssigkeit sowie alle 
operat iven Eingriffe u nd soldJe Eingriffe, die eine 
a llgemeine Betäubung erfordern, zu dulden. Die Ent
nahme von Dlut aus der Vene, von Mageninhalt 
oder Galle sowie Rektalabstriche dürfen nur von 
Ärzten ausgeführt werden. 
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(4) Die Zeu!jnissp si nd dem Arbeitgeber für die 
DiI\H~r der ßesdl;illi!JlIny illlszlIh!i ndigen und von 
diesem auf V(~rltll1{l(:n der zlIst;indigen Behörde zur 
Einsidttna hme vorzu legen, 

(5) Unternehmer dürfen die in § 17 bezeichneten 
TJtigkeile n in ihrem Betrieb nur ausiiben, wenn 
ihnen das Gesundheitsam t besdleinigt, daß bei 
ihnen Hinderungsgründe nadl § 17 nidlt vorliegen. 
Die Abstitzc 2 bis 4 {leiten enlsprcdlend. 

4. Arhcite n und Verkehr mit 
K ra n k h e i Isc r reg ern 

1 19 
[I) Wer 

I. d ie lebenden Erreger von Choler<!, Fled
[iebe r, Gelbficher, Kinderl!ihmung, Milz
brand, Ornithosen, Pest. Poden, Toxoplas
mose oder Tulartimi e, 

2. die lebenden Erreyer a nderer au f den Men
schen übertragbarer Krankheiten, ausge
nommen Maul- und Klauenseudle \lnd Rotz, 

einf ühren, ausführen, aufhewahren, abgeben ode r 
mit ihnen arbeHen will, hedi:lrf e iner Erli:lubnis de r 
zuständigen Behörde. 

(2) Als Arbci\(lIl mit Krankheitserregern sind ins
besondere a nzusehen 

I. Versudle mit vermehrungsfähiyen Krank
heitserregern, 

2. mikrobiologische und serologische Unter
sudlungllll zur f1eststcllung übertragbare r 
Krankheiten, 

3. Fortzüdlt un~1 von Kra nkheitserregern. 

Pl Als A rbeiten mit Kra nk heilserrCgern gelten 
ferne r die serologisdwn Untersuchungen zur Fest
stellung der Syphilis. 

1 20 

Der Erlaubnis <:lI Ol Arbeiten mit dOll in § 19 Abs. I 
Nr.2 be<:eidl nilion Krankheitserregern sowie zu 
ihrer Aufbewahrun(l bedürfen n icht 

I. Ärzte, ZahnfirJ.le und Tierärzte, soweit sie 
sidi auf diugl\o~lisdle Untersudiu ngen oder 
therapeutisdle Maßn'lhmen fü r die eigene 
Prax is besdiril nkl:n, 

2, Ärzte in Gelangellenanstalten, sowei t sie sich 
auf diagnosli sdle Untersudltlllgen oder thera
peutisdlC Mi:lßnahmen bei den Gefangenen be
sdiränken, 

3. Krankenhäuser, Polikliniken oder Tie rklini
ken, soweit sie sidi unter ärzt licher Leilung 
auf diagnostisdie Untersudiunyen oder thera
peulisdle Maßnahmen in ihrem A rbeitsbereich 
beschränken, 

4. ärztJidi geleitete s taatliche oder kommunale 
H ygiene- Instit ute, Med izina I un te rsuchungs
ämter und Veterinäruntersuchungsämte r sowie 
Gesundheitsfimter, Veterinärämter, Tiergesund
heitsämter und solche öffentlidlen Forschungs
institute, deren Au fgaben das Arbeiten mit 
Krankheitserregern erfordern. 

1 21 
Der Erlaubnis nach. § 19 Abs. 1 bedarf nidlt, wer 

für denjenigen, der eine Erlaubnis besitzt öder nadl 
§ 20 keiner Erlaubnis bedarf, tätig Ist. 

122 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, 

\. wenn der Antragsteller 
a) die erforderliche Sachkenntnis nicht 

besitzt, 
b) sich als unzuverlässig in bezug auf die 

Tätigkeiten erwiesen ha t, für deren 
Ausübung die Erlaubnis bCgehrt wird, 
oder 

2. wenn geeignete Räume oder Einrkhlungen 
nicht vorha nden sind, 

(2) Wenn der Antragsteller nidlt selbst die Lei
tung der Tti t igkeilcn übern immt, so darf bei ihm 
der Versagungsgrund nach Absatz I NT. I Buch
s tabe b und dürfen bei der von ihm mit der Leitung 
beauftragten Person die Versagungsgründe nach 
Absatz I Nr. 1 nicht vorliegen. Bei juristischen Per· 
sonen darf der Versagungsgrund nach Absatz I 
Nr. 1 Buchstabe b bei den nach Geset:r. oder Satzung 
zur Vertretung beruf{)n{)n Personen nidlt vorliegen . 

(3) Die erlorderlidie Sadlkenntnis wird d urdi 
I. die Bestallung als Arzt. Zahnarzt, Tier· 

arzt oder Apotheker oder deli Abschluß 
eines naturwissenschaftlichen Hochsdiul · 
studiums und 

2. eine mindestens dreijährige Täli~lkeil au f 
dem Gebiete der Mikrobiologie unt! Sero
logie 

nadl(!{)wiesf'n. 

(4) Bei Antragstellern, die nicht die Bestallung als 
Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt besitzen, ist die Erlaub
nis auf die in § 19 Abs. 2 Ne. 1 und 3 bezeichneten 
Arbeiten zu beschränken. Im übrigen kann die Er
laubnis auf bestimmte Tätigkeiten und auf bestimm te 
Krankheitserreger besdlränkt und mit Aullagen 
verbunden werden, soweit dies zur Verhütung über
tragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

1 23 
Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn ein Ver

sagungsgrund nach § 22 vorhanden ist und wenn 
im Falle des § 22 Abs. t Nr. 2 dem Mangel nicht 
innerhalb einer von dm zuständigen Behörde zu 
setzenden angemessenen Frist abgeholfen wird. 

124 
Der Inhaber einer Erlaubnis hat jeden Wedisel 

der mit der Leitung der Tätigkeiten beauftragten 
Person sowie jede wesentliche Änderung der Räume 
oder Einrichtungen unverzüglich der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Das gleiche gilt beim Wechsel 
de r Vertretungsberedltiglen jurislisdler Personen. 

1 25 
Wer eine Erlaubnis erhalten hat, untersteht der 

Aufsicht der zuständigen Behörde. Er is t insoweit 
verpflichtet, den von der zustfindigen Behörde be-
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aunrd~J len Pt'J !>(JI W Il dtts ßl'lrelen sei nes Grund
sl(j {ks :w !J{'slull.l'n, IWu me, Anlagen und Einrich
tll ngen zU[Jä nO lilil zu mil(.tJell, Büch er \lI1d sonslige 
Unt!'rlilgen vor;w legen, d ie I!insidlt in diese zu ge
wtlh ren und die 1l0twen(1i(Ien Prü fun gen zu dulden. 
Das Grund rethl cl l'r Unverlctzlidlkcit der Wohnu ng 
(!\rliktl l 13 Abs. I Gn md(Jcseh:) wi nl insoweit ein
(l"scnr.Jllkt. 

§ 21i 

Kra llkh c i1 sf'J"I"cUcr d ef in § I!) Abs. I uezeidmeten 
I\ rt sowie Mdle ria l, das so ldlC Krankhei tserreger 
enthiiH, dii rff'n nu r an de njenigen abgegeben wer
den, der eine Erlllubnis hesil1,l oder einer soldien 
nach § 20 oder 2 1 nich t bcdll rL 

§ '17 

Zur Sdliitllinw_hckii mpfullg dü d en Krankheits
erreger, durdl tl ic übertragbare Krankheiten beim 
Mensdwn VertlrSild lt werde n können, nicht ve rwen
deI werden. 

i 2. 
Für die gewerbsmäßige Herstellung von Seren 

und Impfstoffen und den Verkehr mi t ihnen gelten 
die hierfü r erlassenen besonderen Vorschriften, 

i 29 
(1) Der Bur)(lesm inister des Innern wird e rmädl

tigt. im Einverneh me n mit dem Bundesmi nister für 
Ernäh rung, Landwirtsdlall und Forsten und dem 
Bundesminister lü r Arbeit und Sozialord nung du rdl 
Redltsverordnung mH Zustimmung des Bundesrates 
VorsdHirten ilber die an die Besdlaffenheit der 
Räu me und Einl'id ll ung en zu s le llende Anforde
rungen sowie über die Vorsid lt sma ßregeln, d ie 
beim Arbe iten und bei m Verkehr mit den in § 19 
Abs. I be1,eidlllc ten Krankheitserregern und bei 
dere n Versendu ng zu t re ffen sind, zu erlassen. 

(2) In der Redltsverordnu ng nadl Absatz I kann 
zum Zwed<e der Dberwach.u ng des A rbeitens und 
des Ve rkehrs mit Krankhei tserrege rn vorgesdlrie
ben werden, tl ilß be i bes timmten Tätigke iten di e 
Arbei tsaufnah me der zustündi(len Behörde anzu
zeigen is t, daß VerleidlIlisse zu fü hren \md Be ridl te 
übe r die durdlgeführlen Arbeiten der zusUindigen 
Behörde vorzulegen sowie hesli mmte Wahrnehmu n
gen dem Gesundhe itsa mt zu melde n sind , soweit 
dies zur Verhüt ung oder Bck<'im pfu ng übert rag
barer Krankheiten erlorderl id l ist. 

r ünllf' r Absc h nitl 

Vorsch riften zu r Bekämpfu ng 
übe rtragbarer Krankheiten 

I. Be h a n dlung 
übe r tra gba rer K r an k heiten 

§ 30 

( I) Die Behündlu ng meldcpflich.t igcr übert ragba
rer Kra nkheiten (§ 3 Abs. 1 und 2) im Rahmen de r 
be rufsmäßigen Ausübung der Heilk unde is t nur 
Ärzten, im Rahmen der berutsmäßigen Ausübung 
der Zilhnheilk untle auch. Zahniirzlen gestaltet. 

. ', 

(2) Ste llt ein Heilprakti ker eine Erkrank ung oder 
den Verdacht e iner Erkrankung an e iner me lde - . 
I)n ichtigen übertragbaren Krankheit (§ 3 Abs. 1 
und 2) fes t und wird darau fhin die Behandl ung 
einem Arzt übert ragen, so kann der Heilpraktiker 
bis zur Ubernahme der Behandlung du rch den Arzt 
Maßnahmen zur Linde rung einleiten, 

2. Erm it t lung e n 

i 31 

(1) Erhä lt das Gesundheitsamt Kenntnis von 
e inem nach § 3 Abs. t , 2 oder 4 meldepflichtige n 
Fa ll oder einem Ausscheidungsverdacht nach § 3 
Abs.4, so hat es alsbald d ie erforderlichen Ermitt
lungen über Art, Ursadle, Anstedcungsquelle und 
Ausbreitung der Krankhei t anzusteHen, 

(2) Die Ermittlungen sind unve rzüglid l durch 
ei nen Arzt des Gesundheitsamtes durchzu führen 

I. be im Auftreten ode r dem Verdadl t des 
Au ftre lens von Aussa tz, Cholera, Fledr,fie
ber, Gelbfieber, über tragbarer Kinderläh
mung, Milzbrand, O rnithose, Pa ra typhus A 
und B, Pest, Pod<en, Rückfallfieber, Tollwut, 
Trichinose ode r Typhus abdominalis , 

2. beim Auft reten von übe rt ragbarer Gehirn
e ntzündung, übert ragbarer Hirnhautent
zündung ode r KindbeUfie ber, 

3. be i der Feststellung ei nes Ausscheiders 
nach § 3 I\\)s . 4. 

(3) Erhält das Gesundheitsamt da von Kenntnis, 
daß in sei nem Bereidl eine n ich t rne ldepflichtige 
übertragba re Krankh~il in ungewöhnllchem Um
fange oder in bösartiger Form auf tri tt oder daß eine 
unaufgeklär te Krankheit, die den Umständen nad\. 
übertragbar sei n kann, gehäu ft festgestellt wird, so 
ha t es a lsbald Ermit llungen darüber anzustellen, 

(4) Beim Auftreten oder dem Verdach.l des Auf
t retens von Cholera, Fled<fieb er, Gelbfieber, Pest , 
Pocken oder Rüd<fallfieber haben d ie zuständige n 
obersten Landesbehörden sofort das Bundesgesund
heitsaml zu benadlridltigen. 

i 32 

(1) Den Beauftragten des Gesundhei tsamtes ist 
der Zutr itt zu KTil nke n. Kra nkheitsvcrdädl tigen, 
A nsleckungsverdäch. tigcn, Ausscheide rn und Aus
scheidungsve rdädttigen sowie die Besichtigung de r 
von diesen Persone n benutzten Räume und Gegen
stä nde zu gestatlen, soweit das Gesundheitsamt es 
zur Durchfü hrung der Ermitt lungen fü r erforderlich 
Mit. 

(2) Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungs
verdädl tige, Aussdleider und A usscbei dungsver
dächtige sind verpflid ltet, d ie erforderHd lCll Unter
suchungen zu dulden , Sie und die zur Meldung 
verpfli chte ten Personen haben den Beauft ragten des 
Gesundheitsamtes über a lle wesentlidlen Umstände 
A usk unft zu geben und Vorladungen des Gesund
he ilsamtes Folge zu leisten. § 12 Abs,2 gilt ent
sprechend . 

.. ,' 
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(3) Die ßeiHlfi ri lUl<:n d!'~ (;' ·~lIllIlheitsamtes sind 
berec.htigl, dils für d ie Ermittliing e rforde rlkbe Un
tcrsudlUn!ISrllateriill zu cnlnt'hmen. Die in Absatz 2 
genannten Personen sind vNpllkhtel. das Materia l 
auf Vcrhl nuen berei l:l.lIsttdlell uder die Entnahme 
zu d uhJcn. Bf u lcll lnahrlH!I1 aus dl!r Vmw und Rek 
tilrahstridH~ dürfen nur von l'irzten ausgeführt we r
den. Die Enlnilh me VO ll Ma!jc nillhalt oder Galle, 
von Rü<.kcnmarks- oder G.'hirnrfüssigkcil sowie alle 
operativen EilllJrilfe und sokhe CingrlHe, die eine 
allgemeine BeUiubullU erlonlorn , dürfe n nur von 
Ärzten und nur nlil Einw illi!JlIllg des l3elroffenen 
vorgenornmen werden. 

(4) Den Ärllc n d ( ~s Gesu ndheitsamtes sind der 
Zutritt zu l-eidlen, die mit Krankheitserregern be
haftet oder dessen verdi.idlli g sind, sowie Unter
sud1\mgen der leidlC zu !J1!stallen. Din zuständige 
Behörde kann die innere leichensdltlll anordnen, 
wenn dies vom Gesllndheitsamt zur Feststellu ng 
einer übertraghilTen Krankheit für erforderlic.h ge
hallen wird. 

(5) Die Grundred"ltc der Unverletzlidlkeit der 
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grund!]cSelz) und der 
körperlidlen Unversehrthcit (Artikel 2 Abs. 2 Salz 
Grundgesetz) werden insoweit eingesd l rünkL 

§ :n 

Der bchandeilide Ar~t i~1 bered lligt. den Unter
suc.hu ngc n nac.h § :12 und der inneren l-eichensdlau 
beizuwohnen. 

3. Schu(zm"O"" I"" CIl 

§ 34 

(I) Sowe it und solange es zur Verhi nd<!rung der 
Verbre itung über tragbarer Krankheil<!n e rforder lic.h 
ist und soweit nac.h den Vorsc.hri lten dieses Gesetzes 
oder der au f Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rec.htsverordnungen eine Meldepßidlt besteht, kön
nen Maßnahmen nach den Vorsc.hriftl!ll de r §§ 36 
bis 42 (Sdllltzmaßnahmcn) getroffen werden. Die 
Grundrec.hte der körperlidlen Unversehrtheit (Arti
kel 2 A bs.2 Satz I Grundgesetz), der Freiheit der 
Person (Artlkel 2 A bs.2 Salz :2 Grundgesetz), der 
Freizügigkei t (Artikel 11 Abs. I Grundgesetz) u nd 
der Unverletzlic.hkeit der Woh nung (Artikel 13 
Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingesc.hränkt. 

(2) Wen n die von Maßnahmen nadl Absatz I be
troffenen Personen gesc.hältsunfühig ode r in der 
Gesc.höftsfähigkeit bes<.hrtinkt sind, hal derjenige 
für die Erfüllung der d i(~se Personen au l Grund des 
Absatzes I Satz 1 trcffendnn Vcrpnidlhlllgen zu 
sorgen, dem die Sorge für die Person zusteht. 

§ :15 

(I) Die Schutzmaßnahmen werden auf Vorsc.hlag 
des Gesundheitsamtes von der zuständigen Behörde 
angeordnet. Bei Gefahr im Ver.wgc hüt das Gesund
heitsamt die erforde rlidlcn Milßnahmen selbst anzu-

.,:,' 

ordnen und die zuständige Behörde hiervon solort 
zu unterridll<!n. Diese kann die Anordnung ändern 
oder aufheben . Wird die Anordnung nicht innerhal b 
von zwei Tag <! n sei t ihre m Erlaß aufgehoben , so 
gilt sie ,11s von der zuständigen Behörde getroffen. 

(2) Die Anfechtung einer Anordnung nadl Abs<.!lz I 
hat keine aulsdliebende Wirkung. 

136 
(1) Kranke, KrankheitsverdJ.dlt ige, Ansted::u ngs

verdäc.htige, Ausscheider und Aussdleidungsver
dtic.htige könne n einer Beobilc.htung unterworfen 
werden. 

(2) Wer einer Beobac.htung nadl Absatz 1 unter
worfen ist. hat die erforderl ichen Untersuc.hungen 
zu dulden und den firztlidlen Weisungen Folge zu 
leis ten. § 32 Abs. 3 gilt entsprechend. Er ist ferne r 
verpnidltet, Vorladungen des Gesundheitsamtes 
Folge zu leisten, den Beauftragten des Gesundheits
amtes zum Zwecke der Befragung oder der Unter
sudmng den Zulritl "llI seiner Wohnung zu gestal
ten, ihnen über alle scinen Gesundheitszustand 
betreffenden Umstände Auskunft zu geben und im 
Fa lle des Wohnungswedlsels unverzüglic.h dem bis
her zuständigen Gesundheitsamt Anzeige zu ersta t
ten. § 12 Abs. 2 gilt entsprechend. 

137 
(I) Personen, die an Cholera, Fleckfieber, Pest, 

Pocken, Rückfallfieber oder Typhus abdominal is 
e rkrankt oder dessen verdächtig sind, müssen in 
ei nem Krankenhaus abgesondert werden. Sonstige 
Kranke oder Krankheitsverdäc.htige sowie Anstek
kungsverdädlllge können in einem Krankenhaus 
oder sonst a bgesondert werden. Ausscheider, die 
den Anordnungen der zuständigen Behörde nicht 
Folge leisten und dadurc.h ihre Umgebung gefähr
den, müssen abgesonde rt werden. 

(2) Weigert sich der Betroflene, den sei ne Ab
sonderung betreffenden Anordnungen Folge zu lei
sten oder is t nac.h seinem bisherigen Verha lten 
a nzunehmen, daß e r soldlen Anordnungen nidlt 
ausreidlend Folge leisten wird, so ist er zwangs
weise durc.h Unterb ri ngu ng in einem abgesc.hlossenen 
Krankenhaus oder e inem nbgesdllossenen Teil 
eines Krankenhauses abzusondern. Das Gesetz iibe r 
das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehun
gen vom 29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. 1 S. 599) ist 
anzuwenden. 

(3) Während der Unterb ringung dürfen dem Be
troffenen Gegenstände, die unmittelbar oder mittel
bar e inem Ausbruch dienen können, abgenommen 
und bis zu sei ner Entlassung anderweitig verwahrt 
werden. Für ihn eingehende oder von ihm ausge
hende Pakete lind sc.hrif tlic.he Mitteilungen können 
in seinem Beisein geiiffnct und zurückgehalten 
werden, soweit d ies zur Sidle rung des Unter
bringungszwecks .erforderlich ist. Postsendungen 
von Geri<:hten, Behörden, gesetzlichen Vertretern, 
Rechtsanwälten, Notaren oder Seelsorgern dürfen 
weder geöffnet noc.h zurückgehalten werden; Post-

., 
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SendOlIl!J4'1\ a n solt'!ie Siellen oder Personen dürfen 
nur !J( ~i)!ln(>1 und zuriid.:gchalten werden, soweil 
dies zu m ZW('l1o;e der En lseuchung notwendig ist 
Neb(!I1 elen in § 34 !J(!nclllnten Grundrechten wird 
insuwci t audl das GrundrN.ht des Brie fgeheimnisses 
(Art ikf!1 10 Grundgf'seIZ) ei ngeschrä nk t. 

(4) Der I)('hdmtelnde Arzt und die zur Pflege be
sU mm tem P"TSOI\('n haben freien Zutritt zu abgeson· 
dc rten PCfson4 '1I . Den) Seelsorger und Urkundperso· 
neH muß, illldNen PersuJH'! 1l kann der behandelnde 
A n!:! (ku Zutritt unter Auferlefj ung der erforder· 
lichen Verha l lcnsmaßre~Jel n gestatten. 

(5) Die Gemeinden oder Gcmcindeverbände haben 
da liir zu sorgen, daß die notwend igen Räu me, Ein· 
ridllungell und Transportmittel 7.ur Du rchführun g 
von Absondertlngsrnaßnahmell außerhalb der Woh· 
nUllg ZIlT VorHigu ng stehe n. Die Räume und Ein· 
richtungen ..:ur Absonde rung nadl Absa tz J s ind 
nötigenfa lls von den Uinde rn zu schaffen und zu 
ull tcrha lle n. 

1 38 

(1) Kra nken, Kra nk heitsverdächtigen, Anstek
kungsverdtidllige n, Ausscheidern und Ausschei
dungsverdUchtigen kann die A usübung bestimmter 
beruflicher Tätigkeiten ga nz oder teilweise unter
sagt werden. 

(2) Aussdleidern nach § J Abs. 4, die in Betrieben 
der in § 11 Abs. 1 bezeichneten Art beschärtigt sind 
und die nadl der Art ihrer Tätigkei t mit Lebens· 
mitteln in Be rührung komlllen. is t die Ausübun!J de r 
Tätigkeit zu untersagen, sowei l s ie ihnen nicht 
schon nadi § 17 vprboten ist. 

1 39 

(I) Wenn dnzuneh men ist, daß Räume, Gegen
s tände oder menschliche A ussdleidungen mit Er
regern mcldepflicMiger übert ragbarer Krankheiten 
(§ 3 Abs. I und 2) beha ftet s ind, so ist ihre Ent
seudl ung anzuordne n_ Werden tie rische Schädlinge 
als vermut lid le Obert rä!Jcr festges te llt, so ist e ine 
Entwesunu oder Enlrattung rLllzuordnen. 

(2) Bei nicht meldcpflil:htigen übertragbaren 
Krankheiten kann eine BntseudlU ng, Entwesung 
od(~r Entra ltung a ngeordne t werden, wenn diese 
Krankheiten in epidem isdle r Form auftreten und 
nichl nur vI'reinzelt einen bösartigen Verlauf au r· 
weisen. 

(3) Ist die Entseuchung oder Ent wesullg von Ge. 
genständen nicht ausführbar, so ist ihre Vernidttung 
anzuordnen . Das gleiche gilt, wenn die Entseuchung 
odP.T Entwesung im Verhäll nis zu dem Wert der 
Gegpns!iindo zu kostspiel ig is t, es sc! denn, daß der 
Berechtig te (§ :'l8 Ne 3) widc rspridll und die Kosten 
übernimml. 

(4) Wenn Hüuser, Wohnu ngen oder sonstige zum 
Aufenthalt von Menschen besthnll\te Räume ent
seucht, entwest oder entraltet werden müssen, kann 
für die Dauer dieser Maßnahme ihre Benutzung 
untersagt werden. 

140 
Verpflichtet zU!' Befolgung der Anordnungen nach 

§ 39 ist derjenige, der die tatsädlliche Gewalt 
über die Sache ausübt. Erfordert jedoch d ie Durch· 
führung der angeordneten Maßnahmen eine besoll
dere Sachkunde, so kann die zuständ ige Behörde 
geeignete Fachkriifte mit der Durchführung beauf
tragen. Soweit derjenige, der die ta tsäch liche Ge· 
walt über die Saebe ausübt, die angeordneten Maß
nahmen nicht selbs t durchzuführen ha t, is t er zur 
Duldung verpnichtel. Das gleirne gilt für jeden, der 
ein Recht a n der Sadle hat. 

141 
Bei den bc hördlidl angeordneten Entseuchungen 

und Entwesu ngen dürfen nur Mittel und Verfahren 
verwendet werden, die vom Bundesgesulldheitsaml 
auf Braumbarkeit geprüft und in eine von diesem 
zu veröffentlichende Liste aufgenommen sind. Das 
gleidJ.e gilt fü r behördlich angeordnete Entrattungen: 
insoweit t ritt die Biologische Bundesanstalt a n d ie 
Ste11e des B\lIldesgcsundheiisamtes. 

142 
Beim Tode eines Kranken oder Krlmkheitsver

däch tigen können Anordnungen über d ie A\lfbewah
rung, Einsargung, Beförderung und Besta ttung der 
Leiche getroUen werden. 

4. Maßna hm e n 
g ege nü ber de r Allgem e in he it 

1 43 

Beim Auftreten einer meldepnichligen übertrag
baren Krankheit (§ J Abs. 1 und 2) in epidemismer 
Form kann die zuständige Behörde Ansammlungen 
einer größeren Anzahl von Mensmen, insbesondere 
Veranstaltungen in Theatern, Filmthea tern, Ver· 
sa mmlungs räumen, Vergnügungs· oder Gaststätten 
und ähnlichen Einrichtungen, sowie d ie Abhaltung 
von Mä.rkten, Messen, Tagungen, Volksfesten und 
Sporlve ranstaltungen beschränken oder verbieten 
und Badeanstalte n schließen, soweit und solange es 
zur Verhinderung der Verbreitung einer übertrag
baren Krankheit erforderlidl ist. 

Sechster Abschnitt 

Besond e re Vorschriften für SdlUlen 
und sonstige Gemeinscha ftse inrichtungen 

144 
Schulen im Si nne der §§ 45 bis 47 sind alle öffent

lichen und privaten, dem allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Unterricht d ienenden Schulen. 

1 45 
(I) Lehrer, WT Vorbereitung auf den Beruf des 

Lehrers in Schulen tätige Personen, Schüle r, Schul· 
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bedienstete lind in SdlUlgcb,iuden wohnende Per
sonen, die , 111 eint·,. mcld"pnichtigfltl iibe rtragbaren 
Krankheil od(:r dtl dnsledtcmJer ßorkenflcdltc (Im
peligo ronlil!.lios,l), K'-llChhllstcn, KriiI7.c, Masern, 
Mu mps, IWtcln. Windpod:1'1l erkriJllkt oder dessen 
verdüdlli\J s ind, diirlcll , l i" d(!m Ullterridll dienen
den Riillme nidlt belr"lt'n, Einrichtungen der Sdlllie 
nichl hCllutZt:n und ,In V,-wnsldltulluen tier Sdlllie 
nicht tcilnchmt'n, bis n' ldl dpm I1rteil des behan
delnden Ar!.tpl) oder d,'s C,esundheit.<mmtcs eine 
Wcitervcron:itllll(j ,IN Krankheit dilrtt! sie nkht 
mehr ZIl bdiiftht~n i.~t. Enl sprcctl\!ndt's flill im Falle 
der Verlauslln9 

(2) At1sstflc ider dürft'n nur mit Zustimmung des 
GesundheitS<1l11It:S lind IIl1le-r Beildltung der vor
uesduiebencn $dlUlzrn"flllahme-n die dem Unter
richt die nenden RJuIIlC' b,:tn'len IIl1d Einrithtungen 
der Sdl\lle b"nulz"lI. 

(3) Flir Lchrer, zur Vorbereitung auf den ßeruf 
des Lehrers in Sdlulen t;i t ige Personen, Schüler und 
Sdlulbedienstele, in dewn Wohngemeinschafl eine 
übertragbare Kr,mkheit n"ch ~ 3 Abs. l , Diphlherie, 
Hepatiti s inl ect iosa oder SdJariach, aufgetreten ist, 
!Im Absatz 2 enlspredlclIlJ. 

(4) Wenn die nach den Absiitzen I bis 3 ver
I)flichtelcn Personen g('sdliiltsunfdh ig oder in der 
Gesmäfts liihigkeit besdm"inkt sind, so hat derjenige 
fü r di e Einhaltung der diese Personen nach den 
Absälzen 1 bis 3 trelfend en Verpnichtungen zu sor
gen, dem die Sorgc für die Person zusteht. 

§ 46 

Die zus tandige Behörde kann beim Aultrete n 
übertragbarer Krankheiten oder einem hierauf ge
richteten Krankheitsverdacht auf Vorschlag des 
Gesundheitsamtes die Schließung von SdlUlen oder 
von einzelnen Schulk lassen anordnen. ~ 35 Abs.2 
gilt enlspredumd. 

147 
(1) Lehre r, Schulbedienstete und zur Vorbereitung 

auf den Beruf des Lehrers in SdlUlen tätige Personen 
haben vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und jährlich 
einmal de r zus tändige n Behörde durdl Vorlage eines 
Zeugnisses des Gesundheitsamtes nachzuweisen, 
daß bei ihnen eine ans tedtungsfähige Tuberkulose 
der Atmungsorgane nicht vorliegt. Das Zcugnis muß 
sich aul e ine Rlintgenallinahme der Atmungsorgane 
s tützen. 

(2) Bei Wiederholungsuntersuchungen kann der 
Nachweis nach Absatz 1 aum durdl das Zeugnis 
eines sonstigen Arztes geführt we rden. In diesem 
Fall ist einc Abschrift des Zeugnisses unvertüglidl 
dem zuständigen GesundheitsamI zu übersenden. 

(3) Sdlüler dürfen durch eine percutane Tuber
kuloseprobe auf Tuberkulose untersucht werden. 
Personen, de nen die Sorge (ur die Person e ines 
Schülers zusteht, sind verpflichtet, diese Untersu
chung zu dulden, 

... . 

(4) Das Grundrecht der körperlldlen Unversehrt
heit (Artikel 2 Abs.2 Sa tz I Gru ndgesetz) wird 
insoweit eingeschränkt. 

§ 48 

(I) Die Bestimmungen der §§ 45 bis 47 gellen fü r 
Schiile rheime, SdlUlIandheime, Söuglingsheime, Kin
derheime, Kindergärten, Kindertagesstätten, Lehr
lingsheime, Jugendwohnheime, Ferienlager und ähn
liche Einri dltungen entsprechend mit der Maßgabe, 
d,lß die Verpflichtung nach § 47 Abs. I dem Auf
s ichts-, Lehr-, Endehungs-, Pflege- und llaus j>ersonal 
elieser Einri<:htungen obliegt. 

(2) Tritt in den in Absatz 1 genannten Einrichtun
!.Ien eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 45 
Abs. I oder ein hierauf gerichteter Krankheitsver
dadll auf, so haI der Leiter, unbeschadet der Melde
I)flicht anderer Personen nach § 4, das für die Ein
richtung 1:usUindige Gcsundheltsamt zu benachrich
tigen. 

(3) Die zusländige Behörde kann im Einverneh
men mit dem Gesundheilsamt flir Säuglingsheime 
und KindNheime Ausnahmen von dem Verbot nadl 
§ 45 Abs. I zulassen, wenn die hygienisdlen Ein
rkhtungen dieser Heime ausreichend sind, eine Ab
sonderung mÖt:Jlich und die ärzllime Bet reuung 
sichcrgestel1t ist. Dies gilt nimt beim Auftreten oder 
dem Verdacht des Auftretens von meldepflichtigen 
übertragbaren Kr<1l1kheitcn. 

Siebenter Abschnitt 

Entschädigung in besonderen Fällen 

§ 49 
(t) Wel dis Ausscheide r, Ausschetdungsverdllch

tiger oder Anstcckungsverdächtiger auf Grund dieses 
Gesetzes Verhoten in der Ausübung seiner bishe
rigen Erwerbstäligkeit unterliegt oder unterworfen 
wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, 
erhält auf Antrag eine Entschäd igung in Geld. Das 
gleiche gilt für Personen, die als Ansteckungsver
dächlige abgesondert wurden oder werden. 

(2) Die Entsdlädigung beträgt für die ersten sechs 
WodJen 90 vom Hundert des Verdienstauslalls. Sie 
beträgt nach Ablauf der ersten sechs Wodlen 65 
vom Hundert des Verdienstausfalls und erhöht sich, 
falls der Entsdlädigungsberechligte Angehörige ganz 
oder überwicgend unte rhält, für jeden Angehörigen 
um 5 vom Hunde rt bis auf hödtstens 75 vom Hundert 
des Verdienstausfalls. Als Angehörige gelten die in 
§ lO5 Abs. J und 2 der Reichsversicherungsordnung 
genannten Personen. 

(3) Als Verdienslausfa!l gilt bei Arbeitnehmern 
das im Durdlschnitl des letzten Kalendervierteljah
res vor Einstcllung der verbotenen Tätigkei t er
zieHe monatliche Arbeitseinkommen, soweit es narn 
Abzug der Steuern, der Beiträge zur Sozialver
sicherung und zur Arbeitslosenversicherung oder 
entsprechender Aufwendungen zu r sozia len Siche
rung in angemessenem Umfange sowie der Wer
bungskosten (Netto-Einkommen) den Betrag von 
660 Deutsdle Mark nicht übersteigt. Verbleibt dem 
Arbeitnehmer nach Einstellung der verbotene n Tätig
keit ein Teil des bisherigen Einkommens, so gilt als 

" 
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Verdicnst<lusfdlJ der Unterschiedsbetrag zwischen 
deIn in S ... tz 1 genannten Nelto-Einkommen bis 
zum Bet r<!g VOll 6HO Deulsche Mark und dem in 
dem aul die Ein~le l lung der verbolenen Tätigkeit 
folgenden Kale ndermonat erzielten Netto-Einkom
men aus dem bisherigen Arbeitsverhält nis, soweit 
(~S (iHO Dcutsdle Mark nicht erreichl. Sätze I und 2 
geHen tür die 13credmung des Verdie nstausf<llls bei 
SdbsWndi\len cnlspredlCnd mit der Maßgabe, d<lß 
(!in ZwiiHtcl des letzten, beim Finanzamt nadlge
wiesenen Jilhresci nkommens an die Stelle des im 
Du rdLschn itl des letzte n Kalendervierteljahres er
zieHen monatlidwn A rbeitseinkommens tritt. Ist ein 
sol ches Jilhrescinkommen noch nidlt nachgewiesen, 
so ist es unter Zugrundelegung verg leichbarer Ci n
kommen zu schätzen. 

(4) Die EntsdJädigung ist je weils zum Erslen 
eines Monitts fUr den ab(lelaufenen Monat zu ge
währen. Sie wird nidlt gewäh rt. solange derjenige, 
dem sie zustehen würde, die verboltme Tätigke it 
wegen Arbeitsunfähigkeit nicht ausüben könnte, 

(5) Auf die Entschädigung s ind anzurechnen 

I, Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie 
zusammen mit der Entschädigung den ta t
sddrlidrell Verdienstausfa ll übersteigen, 

2. d<ls Einkommen aus e iner Tätigkeit. die 
a ls Ersatz der verbotenen Tä tigkeit IIUS
geübt wird, soweit es zusammen mit der 
Entschädigung den tatsächlichen Verdienst
ilusfa ll übersteigt, 

3. der Wert desjenigen, das der Entschädi
gungsberechtigte d urch Ausübung einer 
anderen als der verbotenen Tätigkeit zu 
erwerben böswillig unterläßt. soweit es 
zusammen mit der Entschädigung den tat
sädilichen Verd ienstausfall übersteigt. 

4. das Arbeitslosengeld oder die Unterstützung 
aus der Arbeits losenhilfe in der Höhe, in 
der diese Leistungen dem Entschädigungs
berechtigten hälten gewährt werden müssen, 
wenn sie nicht wegen unbe rechtigter Ver
weige rung ei ner Arbeitsaufnahme oder aus 
deo anderen in den U 78 bis 83, 98 u nd 99 
des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
A rbei ts losenversicherung angef üh rten G rün
den zu versagen gewesen wären. 

Liegen die Voraussetzungen für e ine Anrechnung 
sowohl n<ldl Nummer 3 als auch nach Nummer 4 
vor, so ist der höhere Betrag anzurechnen. 

(6) Der Anspruch auf Enlsdlädigung geht inso
weit, als dem Entschiidigungsberechtlg ten Arbeits
losengeld, Lohnausfal lvergütung oder Schlechtwet
iergc ld für die gleiche Zei t zu gewähren ist, auf die 
Bundesansta lt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung und insoweit, als ihm Unterstüt
zung aus der Arbeitslosenhilfe für die gleidre Zeit 
zu gewähren ist, auf den Bund über. Die Bu ndesan
s ta lt ist berechtigt und verpflichtet. den Ansprudl 
für dlm Bund gellend zu machen. 

(7) Ei n auf anderen gesetzlichen Vorsdrriflen be
ruhender Ansprudl auf Ersatz des Verdienstausfalls, 
der dem Entschädigungsberedl.ligten durch das Ver
bot der Ausii bung seiner Erwerbstätigkeil e rwach-

sen ist, geht insoweit auf das zur Gewährung der 
Entschädigung verpnidltete Land über, als dieses 
dem EntschädigungsberedJtigten nach diesem Gesetz 
Leistungen zu gewähren hat. 

(8) Der Antrag nach Absat:r. 1 ist innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Ei nstellung der ver
botenen Tätigkeit bei der zuständigen Behörde zu 
sielIen, Dem Antrag ist von Arbeitnehmern eine 
Besche inigung des Arbeitgebers über die Höhe des 
A rbeitseinkommens in dem letzten vor der Einstel
lung der Tätigkeit abgelaufenen Kalenderviertel
jahr, von Selbständigen eine Bescheinigung des 
Finanzamtes über die Höhe des letzten nadrgewie
senen Jahreseinkommens beizufügen. Ist ein solches 
Jahreseinkommen noch nidlt nadlgewiesen oder ist 
ein Unterschiedsbetrag nach Absatz 3 zu erredl.nen, 
so kann die zuständige Behörde die Vorlage anderer 
oder weiterer Nadlweise verlangen. 

i 5. 
Ausscheider, die Ansprudl auf eine Entschädi

gung nach ~ 49 haben, gelten als körperlidl be
hi nder t im Sinne des ~ 39 Abs,3 des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversidlerung. 
§ 130 Abs.! und 3 und die §§ 133, 135 und 137 Abs. 1 
des genannten Gesetzes gelten entspredlend mit der 
Maßgabe, daß /I n die Stelle des Arbeitslosengeldes 
die Entschädigung nach § 49 tritt 

i 51 

(Il Wer durch ei ne gesetzlich vorgeschriebene 
oder ei ne auf Grund der Bestimmu ngen dieses Ge
selzes angeordnete oder eine von einer Gesundheits
behörde öffentlich empfohlene Schutziml>fung einen 
über das übliche Ausmaß einer lmpfre<lktion hinaus 
gehenden Ce3undheihsd"lOden erleidet, hot An
spruch auf Entschädigungsleistungen nach den §§ 52 
bis 55. Ei n au f anderen gesetzlichen Vorschriften 
beruhender Anspruch auf Ersatz des in Absatz 1 
genannten Sdl<ldens geht insoweit auf das zur Ge
währung der Entschädigung verpflichtete Land über, 
als dieses dem Entschädigungsberechtigten nach di~
sem Gesetz Leistungen zu gewähren hat. 

(2) Trifft die Ersatzpflidlt nach Absatz 1 mit einer 
Ersatzpflidlt auf Grund fahrlässiger Amtspflidllver
letzung zusammen, so wird die Ersatzpflicht nach 
~ 839 Abs. 1 des Bürgerl idlen Gesetzbuchs nidll 
dadurdJ ausgeschlossen, daß die Voraussetzungen 
des Absatzes I vorliegen. 

(3) Hat bei der Entstehung, Abwendung oder 
Minderung des Schadens ein Versch.ulden des Ge
Schädigten oder seines Sorge be rechtigten mitge
wirkt, so gilt ~ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sinngemäß. 

i 52 

(I) Die Entsdrädigungslelstungen um fassen 
I, die Kosten der notwendigen Heilbehand-

lung, 
2. die Gewährung einer Rente, 
3. die Kosten der notwendigen Ansta ltspflege, 

4. die Kosten der Bestattung, 
5. die Gewährung von Hinterbliebenenrente, 
6. die Gewährung von Erziehungsbeihilfe. 

i 
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(2) Der Gesdliidinle ha t auOenlem A nspruch auf 
berufs lördcrnde Maßnahmen. 

§ 53 

(I) Die Kosten dcr lTeilbelwnululig werden inso
weil übernommell , als diese zur Beseitigung. Minde, 
ru nH oder Verhütung einer VerSdl limmeru ng des 
GesundhcilsSd lfldcns oder zur Verhütung oder Min
derung körperl icher Resmwerden notwendig ist. Die 
Hei lbchanu lung tlmfaßI ärlllidm Be handlung. heil
gymnastisdle und bewegungslherape utisdle Gbun
gen. Versorgung mit Arzne imitteln sowie die Aus
s tallu ng mit orthopädischen und anderen Hil fsmi tteln. 
Wenn die Unterbringung in einem Krankenhaus 
erlorderlidl ist, werden an Stelle der Kosten für 
ilrztliche Be handlung und Arzneimittel die Koslen 
für Krankenha uspfiege in der für Mitglieder der 
gesetzlidlen Krankenk assen allgemein üblichen 
Pfiegeklasse übernommen. 

(2) Eine Geld rente in angemessener Höhe wird 
a ls Entschädigungslcistung gewährt, wenn und so
lange d ie Erwerbsfähigkeit des GesdJädigten auf 
Grund des Gesundheilsschadens aufgehoben oder 
gemindert oder wenn eine Vermehrung seiner Be
dürfnisse e ingetreten is t. Eine Vermehrung der Be. 
dürfnlsse liegt insbesondere dann vor. wenn der 
GeSchädigte inrolge des Gesundheitssdladens so 
hilflos ist, daß er ohne fremde Wartung und Pflege 
nidlt lU:lstehen kann. Di e Rente is t monatlich im 
voraus zu zahlen. Stiltt der Rellte kann der Ge
schüd igte eine Abfindung in Kapital verlangen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt und die zustän
dige Fü rsorgebehörde zusti mmt. 

(3) Für Geschädigte, die infolge des Gesundheits
sdIadelIS dauernder pnege im Sinne des Absatzes 2 
Sa tz 2 bedü rfe n, ohne daß die Voraussetzungen für 
eine Hei lbehandlung vorliegen, werden die Kosten 
der Ansta ltspnege übernommen. 

(4) Fiihrt die Impfung zum Tode, so sind d ie 
Kosten der Bestattung demjen igen zu e rsetzen, der 
d Ie Bestallung besorgt hat. 

(5) Führt die Impfung zum Tode, so werden dem 
Ehegatten des Verstorbenen und den Waisen Hin
terbliebenenrenten in angemessener Höhe gewährt. 
Die Hinterbliebenenrente für Wa isen wird bis zu r 
Vollendung des 18. Lebensjahres, für ein unverhei
ratetes Kind, das sich in Schul- oder Beru fsausbil_ 
dung befindet oder das bei Vollendung des 18. Le
bensjahres infolge körperlidler oder geistiger Ge
brechen außerstande is t. sich selbst z.u unterhalten, 
bis zur Beendigung di eses Zustandes, längstens bis 
7. ur Vollendung des 25. LebenSjahres. gewährt. Ein
künfte der H interb liebenen auf Grund der früheren 
Erwerbstätigkeit des Verstorbenen sind zu berück
sidltigen. 

(6) Eine Erziehungsbeihilfe in angemessener Höhe 
wird dem Gesdlädiglell oder sei nen Hi nterbliebenen 
für die unterhalts- oder versorgungsberedJligten 
Kinder längstens bis zur Vollendung des 25. Lebens
ja hres gewährt. um diesen eine ihren Fähigkeiten 
e ntsprechende Smul- oder Berufsausbildung zu er
möglidlen, sowei t diese einen besonde ren Aufwand 
erfordert. 

§54 
(I) Die berufsfördernden Maßnahmen bestehen 

in Beru fsausbildung. beruflicher Fortbildung. Berufs
umsdJulung und nachgehenden Maßnahmen. Bei der 
Einleilung arbeits- und herufsfördernder Maßnah
men und vor Eingliederung in das Erwerbsleben 
sind die Dienststellen der Bundesa ns talt für Arbeits
vermittlung und Arheitslosenversidlerung und die 
sonstigen hierfür zuständigen Stellen zu beteiligen. 

(2) Der Anspruch auf berufliche Fortbildung oder 
berufliche Umschulung besteht nur insoweit, als der 
Gesundheitsschaden die Ausübung der bisherigen 
oder der a ngestrebten Berufstätigkelt wesentlich 
beeint rächtigt oder die Erlernung eines neuen Be
rufs notwendig macht. Der Anspruch a uf berufsfö r
dernde Maßnahmen enlfällt, wenn durch sie die 
Herstellung. die Wiedererlangung oder eine Besse
rung der beruflichen Leistungsfähigkeit In ange
messener Zeit nicht zu erwarten is t. 

§ 55 

Die Enlschädigungsleistungen nach § 52 beginnen 
mit dem Tage, a n dem die Voraussetzungen für ihre 
Gewährung erfüllt sind. die Erziehungsbeihilfe und 
die berufsfördemden Maßnahmen jedodJ frühestens 
mit dem Tage der Anmeldung des Anspruchs. 

§ 56 

(I) Der Gesdlädigte hai sei nen Anspruch inner
halb einer Frist von drei Monaten nam ErJangung 
der Kenntnis von dem Impfschaden bei der zustän
digen Behörde geltend zu machen. Bei später ein
gehenden Anträgen werden die EntsdJädigungs
le is tungen frühestens vom Tage der AntragsteIlung 
an gewährt. 

(2) Nach Ablauf eines Jahres seit dem Beginn 
der Frist nach Absatz I ist die Geltendmachung des 
Anspruchs ausgesdllossen, es sei denn. daß sich der 
Gesundhei tsschaden später wesentlich verschlimmert 
hat ode r daß der Geschädigte unversdlUldel an der 
rechtzeitigen Gellendmachung des Ansprudls gehin
dert w ar. In diesen Fällen ist der Anspruch inner
halb von drei Monaten nadJ ErJangung der Kennt
nis von der VersdJlimmerung oder dem Wegfall des 
Hindernisses geltend zu machen. 

§ 57 

(I) Fiir Gt!genstände, die infolge einer Maß
nahme nadl § 39 vernichtet oder beschädigt worden 
s ind. is t dt!m Eigentümer auf Antrag eine Entschä
digung zu gewähren. Die Höhe der Entschädigu ng 
hemißt sidJ im Falle der Vernichtung eines Gegen
standes nadJ dessen gemei nem Wert. im Falle der 
Beschiid igung nach den fü r e ine sachgemäße In
standsetzu ng erforde rlichen Kosten. Bei der Bemes
sung ist eine durch die Instandsetzung nidJt zu be
hebende Wertminderung zu berücksldJligen. Die 
Höhe der Entschädigung darf den gemeinen Wert 
nicht übersteigen, den der Gegenstand ohne die Be
schädigung gehabt hätte. 

(2) Der An trag ist innerhalb von drei Monaten 
nach Erlangung der Kenntnis von der Vernichtung 
oder der Besdlädigung bei der zuständigen Behörde 
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zu stellen, Fristversäumnis gilt als Verzicht auf den 
Anspruch, es sei denn, daß ein tr iftiger Grund für 
die nicht fri stgeremte Geltendmamung vorliegt. 
Nam Ablauf von zwei Jahren seit dem schädigen. 
den Ereignis ist die Geltendmachung des Anspruchs 
ausgesdllossen. 

1 5. 
Eil)e Entschädigu ng wird n icht gewährt 
1. für Gegenstände, deren Eigentümer de r Bund. 

ein Land oder eine sonstige Gebietskörper· 
schaft ist, 

2. wenn derjenige. dem die Entschädigung zu· 
stehen würde. die Gegenstände an sim ge· 
bracht hat. obwohl er wußte oder den Umstän· 
den nam annehmen mußte, daß sie mit dem 
Krankheilsstoff behafte t oder auf behördliche 
Anordnung zu ve rnichten oder zu entseuchen 
waren, 

3. wenn de rjenige. dem die Entschädigung zu· 
stehen würde oder in dessen Gewahrsam die 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände 
sim be fanden, zu der Maßnahme durch e ine 
Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz oder 
au f Grund dieses GesetzC!s erlassene Anord· 
nung Veranlassung gegeben hat. 

1 5. 
Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach 

§ 49 ist das l and, in dem das Ve rbot erlassen wor· 
den ist. in den Fällen des § 17 das Land, in dem die 
verbotene Tätigkeit ausgeübt worden ist. Verpflich· 
tet zur Zahlung der Entschädigungen nach den §§ 51 
und 57 ist das Land. in dem der Schaden verursamt 
worden ist. 

1 60 

Die nach den Bestimmungen d ieses Abschnitts 
zu zahlenden Entschädigungen sind unpfändbar! 
§ 85Gb Abs.2 und 3 der Zivilprozeßordnu ng gilt 
entsprechend. 

§ 61 

Für Streitigkeiten über Entschädigu ngsansprüche 
aus diesem Gesetz ist der ordentliche Rechtsweg 
gegeben. 

Achter Abschnitt 

Kosten 

1 62 
( I) Die Kosten für 

a) die Obermitllung der Meldungen nam §§ 3, 
8 und 9, 

b) die Anzeigen nach § 6 Abs. 1 und 3. 
c) die Durmführung von Ermittlungen nach 

§§ 31 und 32. 
d) die Durchführung von Schutzmaßnahmen 

nach §§ 36 und 37, 
e) die SchutZimpfu ngen in den Gesundheits· 

ämtern nadl § 14 oder auf Grund des § 15, 

f) die Impfbücher nadl § 16, 
g) die Untersuchungen nach § 47 Abs.3 sowie 

die Wiederholungsuntersuchungen nach 
§ 47 Abs. I und § 48 Abs. I durch die Ge· 
sundheitsämte r 

sind aus öHentlichen Mitteln zu bestreiten, soweit 
nicht auf Grund a nderweitiger gesetzlicher Vor· 
schriften oder auf Grund Vertrages Dritte zur 
Kostentragung verpflichtet sind. Im übrigen richten 
sich die Gebührenpfli cht und die Höhe der Gebühren 
nach Landesrecht. 

(2) Wer die öffenllichen Mittel aufzubringen hat. 
bleibt der Regelung durch die Länder vorbehalten. 

Neun te r Abschnitt 

St raf· und Bußgeldvorsrnriften 

163 
(I) Wer vorsätzlich eine der in § 37 Abs. 1 Satz 1 

bezeichneten Krankheiten verbreitet, wird mit Ge· 
fängnis nicht unler sechs Monaten bestraft, soweit 
n icht die Tat in a nde ren Vorsch riften mit einer 
schwereren Strafe bed roht ist. Daneben kann auf 
Geldstrafe erka nnt werden. 

(2) De r Versuch ist strafbar. 

164 
(1) Wer vorsätzlich als Unternehmer oder In· 

haber e iner Wasserve rsorgungsanlage Wasser als 
Trinkwasser oder als Brauchwasser für die in § 11 
Abs. 1 bezeichneten Betrie be abgib t oder anderen 
zu r Verfügung stell t. das den Anforderungen e iner 
nach § 11 Abs.2 Satz 1 erlassene n Rechtsve rord· 
nung nicht entspricht, wird mit Gefängnis bis zu 
zwei Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer d ie· 
se r Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wi rd bestraft, wer vorsätztich 
I. ohne die nach § 19 erforderliche Erlaubnis 

d ie dort bezeichneten Krankheitserreger 
ei nführt. ausführt, aufbewahrt. abgibt oder 
mit ihnen arbei tet, 

2. en tgegen der Vorschrift des § 26 Krank· 
heitserreger an Personen abgibt. die nicht 
im Besitz der vorgesch riebenen Erlaubnis 
s ind, 

3. entgegen der Vorschrift des § 27 Krank· 
heltserrege r zur Schäd lingsbekämpfung ver
wendet. 

4. sich einer zwangsweise vollzogenen Abson· 
derung (§ 37 Abs. 31 entzieht. 

5. entgegen der Vorschrift des § 17 Personen 
beschäftigt ode r eine Tätigkeit ausübt oder 
wer e ntgegen e iner vollziehbaren Anord· 
nung nach § 38 eine Tätigkeit ausübt. 

(3) Wer durch eine der in den Absätzen 1 oder 2 
bezeichneten Handlungen vorsätzlich eine der in 
§ 3 Abs. 1 und 2 bezeichnete n. Krankhe iten verbrei· 
tet, wird mit Gefängnis nicht unter d rei Monaten 
bestraft, soweit die Tat nicht in § 63 mit Strafe be· 
droh t ist. Neben der Freiheitsstrafe kann auf Geld· 
st ra fe erkannt werden. 
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(4) Wer Idhrl1h:-,ig l'ine (kr in den Absätzen 1 
otlcr 2 hp~pidllll'lcn Ilillldlungl'n bl'geht, wird mit 
Gef1.ingnis hL .. ~u l'inpUt J ahr und mit Geldstrafe 
oder mit einel dipSI'! Sl rtl!\'n I,..s lrillt. 

§ 1i5 

(I) Wer dis Vl'Tdn~llIlLcr ,K!I'T leite r einer Ver
änstaltung oder wer ills Inh,lbI'T e iner der in § 43 
bezeidmelen Einridr'ungen yorsJt:l.lich gegen eine 
auf Grund des § 4:1 erl<issene vollzieh bare Anord
nung verstößt, wird mit Gd;';llynis his ~u zwei J11h
ren und mit Gt]tJslrill\~ od,!r mit I~ iner di eser Strafen 
bestraft, 

(2) Wer dUTd\ d ie in AbsiltZ I bezeichnete Hand
lung vorsäb'. lidl eine der in § :I Abs. I und 2 be
zcidmctc n Krankheiten verhreitet. wird mit Ge
IJngnis nicht linte r drei Monalen bcSlraft, soweit 
die Tat nic.ill in § 63 mit Slr<lfe bcdrl.lht ist. Neben 
der PreihchsslrMe kall n au f Gi' lds tr<rfe erkan nt wer
den. 

(3) Wer lahrlüssig die in Absatz 1 bezeidmete 
Hilndlung bc']ehl. wird mit Geldstrafe oder mit Ge
fängnis bis zu d rei Monaten bestraft. 

§ liö 

Wer vorstit.-:lidl an einer durch e ine vollziehbare 
A nordnung nach § 43 verbotenen Veranstaltung 
teilnimmt, wird mi t Geldsirale oder mit Gefängnis 
bis zu drei MOIlilIen bl 'st rdl!. 

§ fi7 

Wer vorSdt'tlidl e lltg('!Jen der Vorsdr.r ift des § 30 
ei lle der in § 3 Abs. 1 und 2 bezeichneten Krank
heilen behandelt, wird mit GelJngnis bis zu einem 
J a hr und mit (~ ... I(ls lrill(' odl'r ", il .... inN dieser Stra. 
fen bestraft. 

§ fi/i 

( I) Wer ein fremdes Geheimnis, insbesondere 
ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihm als 
Angehörigl)m einer mit der Ausführung dieses Ge
S{ltzcs bet raulen Behörde oder als amtlich zugezo
genem SachvI)rsliindigcn ue i seiner Tiitigkeit auf 
Grund dieses Gesel1.es bekanntgeworden ist, unbe
fugl offenbart oder verwertet, wird mil Gefängnis 
bis zu einem J ahr und mit Geldslmte oder mit ei ne r 
dieser Stra fe n bestTilh. 

(2) Handelt der TJ ter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sidl oder eine m Oritl en einen Vermögens
vorteil zu versdlaflell oder jemanden zu schädigen, 
so ist die Stmle GeHin!jllis bis 'tu zwei Jahren. Da
neben kann Hu l Gelds1talc erkannt werden. 

(3) Die Verfolgung t rill nur ,Iuf Antrag des Ver
letzten ein. 

! 69 
(1) Ordnungswidrig handelt , wer vo rsätzlich oder 

fahrl ässig 

I. der ihm nach §§ 3 bis S, auf Grund e iner 
Redltsvcrordnung nach § 7 oder 8 oblie
genden pnidlt zur Meldung oder der ihm 
mich § 6 Abs. 1. 3, 4, § 24 oder 36 Abs.2 
Satz 3 ohliegenden pnicht zur Anzeige 
nidr t oder nicht redrtzeit ig nachkommt, 

2. die Pflidlt zur Mitteilung nach § 6 Abs.2, 
3 oder zur Benaduidrligung nach § 48 
Abs.2 verletzt, 

3. die Auskunft nadr § 12 Abs. 1 Satz 3, 
§ 32 Abs.2 Satz 2 oder § 36 Abs.2 Satz 3 
nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht 
fristgemäß erteilI. 

4. als impfende r Arzt die Eint ragung nach 
§ 16 nichl. unridltig oder unvollständig 
vornimmt. 

5. eine Person entgegen § 18 Abs. 1 einstellt, 
ohne daß ihm das erforderLidie Zeugnis 
vorliegt, oder entgegen § 18 Abs. 2 Salz 2 
weilerbeschäftigt oder als Unternehmer 
enlgegen § 18 Abs. 5 eine Tiitigkeit ausübt, 

6, einer Auflage nadl § 22 Abs.4 Satz 2 
zuwidl;lrhandel t, 

7, die Ausübung de r in § 10 Abs. 1 Satz 2, 
i 12 Ahs. I Satz 3, § 2S Satz 2, § 32 Abs. 1, 
2 Satz I, Abs.3 Satz 1,2, Abs. 4 Satz 1 
oder § 36 Abs.2 Satz 2, 3 bezeichneten 
Befugnisse nicht duldet ode r entgegen § 12 
Abs. 1 Satz 3 oder § 25 Satz 2 Räume, An
lagen oder Einridltungen nimt zugänglkh 
macht, 

8. entgegen § 25 Satz 2 Blicher oder sonstige 
Unterlagen nicht vorlegt oder entgegen 
§ 32 Abs,3 Satz 2 Untersuchungsmaterial 
nicht bereitstellt, 

9. ei ner Vorladung des Gesu ndhe itsamtes 
nach § 32 Abs.2 Satz 2 oder § 36 Abs. 2 
Satz 3 nich t Folge leistet. 

10, einer vollziehbaren Anordnun~J auf Abson
derung nach § 37, auf Entseudrung, Ent
wesung ode r Entraltung oder Unter
sagung der Benutzung von Räumen nach 
§ 39 oder 40 oder e iner Anordnung nadr 
§ 42 über die Behandlung von Leidren 'tu
widerhandelt, 

11. entgegen § 4S Abs, I bis 3 di!' dort be
zeichneten Räume betritt oder Einrichtun
gen benutzt oder der ihm nach § 45 Abs. 4 
obliegenden Verpflichtung nicht nadl
kommt. 

(2) Soweit den in § 34 Abs.2 bezeichneten Per
sonen Verpflichtungen auferlegt sind , gilt Absatz I 
auch für sie. 

(3) Ordnungswidrig handelt fern e r, wer, abge
sehen von den Fällen des Absatzes 1 Nr, I, vorsätz
lich oder fahrlä ssig einer Vorschrift e iner auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Reditsverordnung zuwi
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung auf diese 
BußgeldvorschrIft verweist. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vor
sätzlich begangen Ist, mit einer Geldbuße bis zu 
SOOO Deutsche Mark, wenn sie fahrlässig begangen 
ist, mit einer Geldbuße bis zu 2000 Deutsche Mark 
geahndet werden. 

(5) Die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit ver
jährt in 7.wei Jahren, 
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I 70 

Wer durc;h ('i nl' der in § (j9 Aus. 1 oder 2 be
z(~idltwlen vur:-.ii lzlidwn I hlndlungen vorsätzlidl 
ei !1\! d<;r in § :1 Alls. I uud 2 uezcidmeten Krank
heitf'1I verllJ"cilct, wird mit Geltingnis bestraft, 50-

weil die Tut nidlt in § 6:.1 mil Strafe bed roht isl. 
Neben der Fmihf'itsslrule kitnn auf Geldstrafe 
erkannt werd(-!}. 

171 
(I ) Sdda'lI, aul die sktJ eine in § 64 Abs.2 

oder 4 in Verbiml ll rlU mit A bsatz 2 mit Stra fe be
drohte Hund lunu bezieht, können eingezogen wer
den, welln sie nach ihrer Art und d(~n Umständen 
die Allgemeinheit geUihrden otler wenn die Gefahr 
besteht, dan sie der Begehung weiterer mit Strafe 
bedroh ter Handlungen d ienen werden. 

(2) Kilnn wegen der Tat keine bestimmte Per
son vcrfol{j t odcr verurteilt werden, so kann au f 
Einziehung sdbsHi ndig e rkannt werden, wenn d ie 
Voraussetzungen, unter denen die Einziehung zu
gelassen ist, im übrigen vorliegen. 

172 
(I) Stand dus Eigentum zur Zeit der Redl tsk raft 

der Entscheidu!l{j über d ie Einziehung einem Drit ten 
zu oder war die Sache mit dem Redlt eines Drillen 
belastet, so wird dieser aus de r Staatskasse unter 
Berücksichligun!j des Verkehrswertes angemessen 
in Geld cntsdl(id igl. 

(2) Die Entschfid igllngspflicht e ntfällt, wenn 

I. der Drilte weni!lstens leichtfertig dazu 
beigetragen hat, d<lß die S<ldJC Gegen 
s tand der Tat ode r ihrer Vorbereitung 
oder einC!f mit ih r in Zusammenhang ste
hendr:n (lndereLl mit Stltlfe bedrohtcn 
Handlun~, gewesen is t, 

2. er aus de r Tat in verwerflicher Weise 
einen Vermögensvortei l gezogen hat, 

3. er den Gegensta nd in Kenntnis der Um
stände, die die Einziehung zulassen, in 
verwe rflic.trer Weise erworben ha t ode r 

4. es nadl den Umstanden, welche die Ein
ziehun{j begründet haben, au f Grund von 
Redltsvorschrillen 1lußerhalb des Straf
rechts zulfissig wä re, den Geyenstand dem 
Drillen ohne Entsdliidigung dauernd zu 
ent,dehen. 

§ 73 

Oie Str(lf- und Bullgeldvorsdniltcn der §§ 64, 65, 
69, 70 gellen IlUdl für denjen igen, der als Mitglied 
des zur gesetzlidlcn Vertretung be rufenen Organs 
eine r juris tisdlen Pe rson handelt. 

Zehnter Ausrhni lt 

Ubcrgangs- und Sdl luf)bcslimmu nge n 

§74 

Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Gesetzes eine de r in § 17 bezeidlneten Tätig
keiten ausüben, haben sidl nadl Anordnung der 

zuständigen Behörde, die binnen eines J ah res nach 
dem lnkrafttretcn d ieses Gesetzes zu ergehen hat, 
im Gesundheitsamt dilTauf unterSltdlen zu lassen, 
ob Hinderungsgründe nadl § 17 vorliegen. Verwei
gern sie die Untersuchung, so dürlen sie die Tätig
keit nimt we iterausüben. § 18 Abs.3 und 4 gilt 
entsprechend. 

175 
Eine nach den bishe rigen Vorschrif ten erteilte 

Erlaubnis für das Arbeiten und den Verkelu mit 
Krankheitserregern gilt als Erlaubnis im Sinne des 
§ 19 Abs. I. De r Erlaubnisinhabe r hat innerhalb 
eines Jahres nadl dem Inkrafttreten der nach § 29 
zu erlassenden Redl lsverordnung die an die Räume 
und Einridltungen zu s l.ellenden Anforderungen zu 
erfüllen. 

I 7. 
Innerhalb eine r Frist von zwei Jahren nach dem 

Inkralltreten dieses Gesetzes dürfen bei den be
hörd lich angeordneten Entseuchungen und Entwe
sungen auch andere a ls die in § 41 bezeichneten 
Mittel und Verfahren verwendet werden. 

177 
(lI Welche Stellen zuständige Behörden im Sinne 

dieses Gesetzes sind, bestimmt, soweit IJine landes
remtlidle Regelung nimt besteht, die Landesregie
rung. 

(2) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften die
ses Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden 
dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder 
anzupassen. 

I 78 

(I ) Im ßereim der Bundeswehr obliegt der Voll
zug dieses Gesetzes den zuständigen Stellen der 
Bundeswehr, soweit e r betrifft 

a) Personen, d ie in Unte rkü nften oder son
stigen Einrich tungen der Bundeswehr un
tergebramt sind, 

b) Soldaten, die dauernd oder vorübergehend 
außerhalb der in Buchstabe a bezeichneten 
Einrichtungen wohnen, 

c) Angehörige der Bundesweh r auf dem 
Transport, bei Märschen, in Manövern und 
Ubu ngen , 

d) die Untersudm ngen nadl §§ 18 und 74 
bei Personen, die in Einrichtungen der Bun
deswehr e ine der in § 17 bezeidlllelen 
Tätigkeiten ausüben, 

e) Grundstücke, Einrichtunge n, Ausrüstungs
und Gebrauchsgegenstände der Bundes
wehr. 

(2) In den Fällen des Absalws I Buchstabe b sind 
die Ma ßnahmen zur Bekämpfung übe rtragbarer 
Krankheiten im Benehmen mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt zu t reffen. In den Fällen des Absat
zes 1 Buchstabe d ist bei Zivilpersonen das zustän
dige Gesundheitsamt unverzüglich von dem Ergeb· 
nis der Untersuchungen zu unterrichten. 

. , 
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(3) Bei Zivil beditm stel('n, die uußerhulb der in 
Absi;llz 1 Budls tahc u bezeidmcten Einrid1tungen 
wohm~n, sin d die Mnl\nahmen zur Bekürnpfung über
l rll~r b{\rer Krankhcilt'n im Be nehmt:rJ mit der zu
s tändigen Stelle der Bundesweh r zu trt~ffen. 

(4) In den Fdllen des Absatzes 2 kann bei Gefahr 
im Verzuge das GesundheitsiHlll, in den Fü llen des 
Absatzes 3 d ie 7.usltindige Stelle def llundeswehr 
vorliiufigc Mdflnnhmcn treffen. 

(5) Der BundeSlllinister des /nne rn wird errnädl
tigt. i m Ein vernehmen m it dem Bundesminister für 
Verteidigung durdl allgemeine Verwaltungsvor
sdlliften mit Zustimmung des Bundesrates zu be
s timmen, inwil: weil s ich d ie Gesundheitsämter und 
d ie zuständ igen Stellen de r Bundeswehr von dem 
Auftre ten od!!r dem Verdadlt des Auftretens einer 
iibertragburell Krunkheit geg en~eiUg zu benachrich
tigen und inwieweit s ie sich bei den ErmilLlungen 
gegensei tig zu unters tützen huben. 

(6) Die A bsätze I his 5 gellen nidt t im Land 
Berlin. 

§ 79 

(I) Im ßcreidl der Dcutsdten l3undesb<thn obliegt 
der Vol lzug dieses Gesetzes dcn wständi!/cn Stei 
len der Dcutsdten Bu ndesbahn, soweit er betrifft 

a) die Au fgaben des Gesundheitsamtes und 
der zuständ igen llehörde nadt §§ 1 und 12, 

b) die UntersudlUngen nam §§ 18 und 74 bei 
Bundesbahnbcdicnsteten. 

12) In den Fiill en des Absatzes I Bumstabe b 
is t das zustilndige GesundheitS<nnt unverzüglidt 
von dem Ergebnis der UntersudlUllgcn zu unter
richten. Maßnahme n nam § 11 Abs. 4 si nd im Be
nehmen mit dem zustä ndigen Gesundheitsamt zu 
tr<!He n. Die zus tändig<! Stelle der Deutsch<!n Bundes
ba hn unterridttet jäh rlich einmal das zuständige Ge
sundhe itsamt von dem Ergebn is der Uberwadtung 
der Wasserversorgungsanlagen und gibt dessen Be
auftragten Gelegenheit, die Wusserversorgungs
anlagen zu besidltigen. 

13) Trirrt die zusUindige Behörde oder das Ge
sundheitsamt auf Grund dieses Gesetzes Maßnah
men im Bereidt der Deutschen Bundesbahn, so ist 
die Deutsdte Bundesbahn un verzüglldt 7.U unter
richten. 

! 8Q 
Unberührt bleiben 
I , das Reimsimplgesetz vom 8. April 1874 (Reichs

gesetzbl. S.3 1), 

2, die lebensmiUelredlllidlCn Vorsduiftcn, 
3. d ie Vorschriften des Viehseudtenrechts, des 

Fleisdtbesdlaurechts und des Ticrkörperbesei
tigungsredlls, 

4. die Eisenbuhn verkehrsordnung vom !l. Septem
ber 1938 (H eid lsgl!setzbl. ([ S. 6(3), 

5. wasse rredttlidle VorsduiftCll des Bundes und 
der Länder, 

6. das Gesetz über die Ausübung des ßeruls der 
medizinisdt -tedmismen Assis tentin vom 21. De
zember 1!J58 (Bundesgeselzb!. I S,981), zuletzt 
geändert durdl das Gesetz zur Ände rung des 

Gesetzes über d ie Ausübung des Be rufs der 
medizinisch-Icdmiscben Assistentin vom 1 B. Juli 
1%1 (Bundesgeselzb l. I S.IOII), 

7. landesredttlidte Vo rsdtrifte n über das Verbot 
der Ausübung bes timmter Tätigk<! ite n oder der 
Besmäftigung in best immten Betrieben, soweit 
die Verbote übe r diejenigen des § 17 hinaus
gehen oder sich auf weitere als die darin be
zeidmeten Pe rsonen erslredc:en, 

8. Jandesrcdlilidle Vorsdtriften über das Leidlen
wesen. 

! 8 1 
(I) Das Soldatengesetz vom 19. Marz 1956 (Bun

desgesetzbi. r S. 114) wird wie folgt geändert: 

I. § 17 A bs, 4 Satz 2 erhalt folgende Fassung: 
.Der Soldat muß iirztlidle Ein griffe in se ine kör
perlidte Un vcrsehrtheit gegen seinen Willen 
nur dann dulden, wenn es sich um Maßnahmen 
handelt, d ie der Verhütung und Bekämpfung 
überträgbarer Krankheiten dienen! das Grund
romt nadt Artikel 2 Abs.2 Satz 1 des Grund
gesetzes wird inso.weit e ingeschränkt. · 

2. Hinter § 17 Abs. 4 Sillz 3 wird folge nder Sa lz ein
geHigt: 
. Di e Vorsdtriflen des § 32 Abs.3 Stltl 4 des 
Bundes-Seudlengesetzes vom 18. Juli 196 1 (Bun
desgesetzbl. I S. 1012) blei ben unberührt.· 

(2) A bsatz I gilt nidtt im Land Be rlin. 

! 82 

(1) § 13 des Mildlgcselzes vom 31. Juli 1930 
(ReidlsgesetzbL I S.42 1) wird wie folgt gelindert: 
a) In Absatz I erhalh~n (li!' Nlimmprn 1 his 3 fo l

gende Fassung: 
.1. a n Typhus abdominalis, Paratyphus A und B, 

Enteritis infectiosa (Salmonellose), Ruhr, He
patitis infectiosa oder Scharlach e rkrankt 
oder dessen verdächtig sind, 

2. an ansteckungsftihigcr Tuberkulose oder an 
anstedc:enden Hautkrankheiten erkrankt sind, 

3. Erreger von Typhus abdominalis, Paratyphus 
A und B, Enteritis infecUosa (Salmone llose) 
oder Ruhr daue rnd oder zeitweilig aussdtei
den oder dessen verdamtigt sind, "l 

b) Absatz 5 erhalt folgende Fassung: 
. 15) Unberührt bleiben Vorschriften des Bun

des- oder Landesrechts, die über den Absatz 1 
hinausgehen. Die Absatze I bis 4 find en keine 
Anwendung, soweit in § 17 Budts tabe a des 
Bundes-Seudte ngesetzes vom 18. Juli 1961 (Bun
desgesetzbl.l S. 1012) eine besondere Regelung 
getroffen ist. · 

(2) § 45 des Milchgesetzes wird wie fo lgt geändert: 
In Absatz 1 werden hinter dem Wort .Gefängnis· 
die Worle . bis 7.U zwei J ahren ' eingefügt. 

! 83 
Es werdell a ulgehoben 
I. die §§ 7, 8 Satz I und 2 und § 12 des ~eset

zes zur Bekämpfung der Papageienk rank heit 
(Psittacosis) und andere r übertragbarer Krank
he ite n vom 3, Juli 1934 (ReidtsgesetzbJ. I S. 532) , 
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2. d ie AJlikcl 12, 13 und 14 der Verordnung w r 
ß cklimplunQ uer I'apagclcnkrankheit (Psil tll
cosis) vom 14. AUQ lIsl I!B4 (Reichsgeselzbl. I 
S.774). 

I ., 

Dies('s GCSI!I;e gilt nadl M<lßgab(! des § 13 Abs. 1 
des Drillen UberleilungsgescLzcs vom 4. Januar 1952 
( ßlindesy(!sc\~b l. I S. I) audl im Land Dcrlin. Rechts
verordnungf'll, die au f G rund dieses Gesetzes e rlas· 
sen werden, !Jcltcn im L<.nd Illlrii n nach § 14 des 
Drillen Oberlcitu ngsgcseLzes. 

185 
(1) Dieses Gesetz (rlll Mn I. J anuar 1962 in Kraft. 

Gl e idwci l iU Irelen <lII11er Krilll 

das Geset7., betreflend die Bekämptung gemeingl:l
fähr lidlcr Knlllkheiten, vom 30. Juni ! 9<Xl (ReidlS' 
geset;ebl. S.3(6), 

die Bekanntmadlung, betreffend d ie 
Durdlfuhrbesdl ränkungen zur Abwehr 
lera· und Pestgefahr, vom 4. Juli 1900 
setzbl. S.555), 

Ein· und 
von Cho
(Re ichsge-

die BekannlmadlUng, bctmlfend Bestimmungen zur 
Ausführu ng des GI:setzes über die Bekämpfung ge· 
IIleingefiih rl i<:her Krankheiten, vom 6. Oktobe r 1900 
(Reichsgesetzbl. S. 849), 

die ßekanntmadlUng, betrelfend Bestimmungen zur 
Ausführung des Geset"l.es über die Bekiimpfung ge· 
meingeHihrlidwr Krankhei len, vom 21. Februar 1904 
(Rckhsgcset"l.bl. S. ( 7), 

die Rekannlilludlung, betrelfcnd Desinfektionsan· 
weisungen tür gemeinyefährlid1e Kra nkhe iten. vom 
I \. April 1907 (Rekhsgest! tzbl. S. 95), 
die ßeka nntmadlUng, betreffend Abänderung der 
Ausführungsbesti mmungen zu dem Gesetz übe r die 
Bekämpfung gemeingefäh rlidle r Kran kheiten, vom 
5. April 1907 (Reichsgesetzbl. S. 91), 
die Beka nntmadlUng, betreUend Ände rung der Be
st immu ngen zur Ausführu ng des Gesetzes übl:lr d ie 
BekämpfunH gemeingcliihrlililer Krankheiten. vom 
10. Juli 1913 (Rcichsgcsclzbl. S. 572), 
d ie Bekan nltnildlllßg, betreflend Abände ru ng der 
Auslüh rungsbestimmungell zu dem Gesetz über d ie 
Bektimplutly gcmei ngefdhrlidler Krankheiten, vom 
12. J1lßUilf 1!1I (j (ReichsgeseLzbl. S.29), 
das Gcst:l"l., l.IetrelfenU die Bckämptllllg übertrag
bure r Kran kheiten, vom 28. August 1905 (Gesetz· 
sammlunQ tiir die Königlidien Preußisdlen Staaten 
S.373), 

das Geset~ ·LUr Abänderung des Gesetzes vom 
28. Ail!Just 1905, betreUend die Bekiimpfung übp, T· 
tragbilfer Krankheiten, vom 23. J un i 1924 (Preußi· 
sdle Geset"l.:smnml ung S.56(J), 
das G(!S(! IZ für e ine zweite Ablinderung des Ge· 
setzes vom 28. August 1905 über d ie Bekiimpfung 
übe rtragbarer Kra nkheiten, vom 25. Mai 1926 (Preu. 
ßisdlC Gcsel~samm l ung S. 165), 

das Geselz über eine drille Änderung des Gesetzes, 
betreffend die Bekämpfu ng übertragbarer Krank· 
heiten, vom 10. August 1934 (PreußisdlC Gesetz· 
sammlung S. 347), 

das Gesetz zur Bekämpfu ng der Tuberkulose vom 
4. August 1923 (Preu ßische Gesetzsammlung S.374) 
in der Fassung des Gesetzes vom 24. Mä rz 1934 
(preußische Gesetzsammlung S. 229), 

die Bestimmungen über d ie wedlselseilige Benadl· 
richtigung der Mili tär- und Pohzeibehärden vom 
24. Februar 1920 (Reidlsgesetzbl. S.298), "l.:uletzt ge
ändert durch Verord nung vom 4. April 1937 
(Reichsgesetzbl. I S. 444), 

die Verordnung zur Bekämplull!j übertragbarer 
Krankheiten vom 1. De7.ember 1938 (Reichsge
setzbl. I S. 1721), 

die Verordnung zur Änderu ng der Verordnung 
zu r Dekämpfung über tragbarer Krankheiten vom 
21. AU9ust 1948 (Berein igte Sam mlung des bayel i· 
schl.m La ndesrech ts 11. Band S. 111), 

die Verordnung Nr. 342 der La ndesregierung zur 
Abänderung der Verordnung zu r Bekämpfung über· 
t ragbarer Krankheiten vom 28. April 1948 (Regie· 
rungsblau der Regierung Württemberg.Baden S. 64), 

die Verordnu ng zu r Änderung der Verordnung zur 
Bekämpfu ng übertragbare r Krankheiten vom 6. Au· 
g\ISt 1948 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bre· 
men S. 119) , 
d ie Bekanntmachung einer Änderung der Verord
nung "l.:ur Bekämpfung über tragbarer Krank heiten 
vom 3. September 1946 (Hambu rgisches Gesetz- und 
Verordnungsblau S.92), 

die Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Bekäm pfung übertragba rer Krankheiten vom 
16. Juli 1947 (Geset7.· und Verordnungsbialt für 
Schleswig·Holstein S. 17), 

die Zweite Verordnung zur Änderung der Verord· 
nung zur Bekämpfu ng übertragbarer Krankheiten 
vom 13. Februa r 1952 (Geselz, und Verordnungs
blatt fü r Schleswig·HolsLein S.21), 

das Landesgeselz zur Bekämplu ng übertragbarer 
Krankheiten vom 9. Janua r 1952 (B'ldisches Gesetz· 
und Verordnungsblatt S. 17), 

das Gesetz zur Ergänzung von Vorschriften übe r 
Verhütung und Bckiimpfung übert ragbarer Krank
heiten (Seuchenbekämpfungs.Ergänzu ngsgesetz) vom 
8. November 1951 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin S. l IDS), 

die Durchführungsverordnung "l.:um Seuchen
bekämpfungs·Ergän1.ungsgcsclz vom 26. Mä rz 1952 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für Berli n S.208), 

das Gesetz zur Abänderung der Ve rordnung zur 
Bekämpfung übertragbarer KrankheIten vom 28. Oe
;eomber '949 (Amtsblatt des Saarlandes 1950 S. al), 

das Gesetz über die Entschädigung bei Erkrankun· 
gen und Körperschäden als Folge von Impfungen 
(Impfsdläden·Gesctz) vum 10. Februa r 1953 (Gesct"l.:
und Verord nungsblatl des Landes Nordrhein·Wcsl
fa lcn S. t66) in der Fassung des Ersten Gesetzes zur 
Neuordll ung und Vereinfachung de r Verwaltung 
vom 23. Juli 1957 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Nord rhein-Westfalen S. 189), 

das Impfschadengesetz vom 6. Oktober 1958 (Ge
setz· und Verordnu ngsblatt für das Land Hessen 
S. 147), 

.' 
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dif! ßcka nlllnWlhunfj hetrcllelld die Allzeigepflkht 
bei Erkrankull!Jl'lI und TodcsJ"lIell an Milzbrand 
vom 23. Seph·m bt~ r WO!) fRl'id,s!J 1'set.lul. S. 933), 

di e Veronlnunn :(Ur Änderun!J dcr Verordnung zur 
Bekämpfung übcrtrügbüTer Krllllkheitell vom t. De
~ember 1938, belrel/end Ausdehnung der Me lde
pnidll üuf aktive Lungentuberkulosc, vom t. Okto
he r 1946 fAml sblu lt f(jr Niedersadlsell S.89), 

(2) Gle id lzciti!j lrelcn üuller Krall 

der Runderlüll des lteidlsmlnislcrs des Innern vom 
:lO. Apri l 1942, "dre Hend Vorschrillen gegen die 
Verbreitung übertragb,ircr Krdnkheiten durdl 
Sdiu ]en , Kin(!crlwiul<' lind :i hnlkhe Einrichtu ngen 

(Ministeria l-ßlaU des Reims- und Prei,ßiSchen Mini
steriums des Innern Spalte 951), 
der Runde rlaß des Reichsministers des Inncrn vom 
17 . Juni 1942, bet reUend Durchführungsbestimmun
gen f(jr die regelmäßige Röntgenuntersumung der 
Lehrer (Ministerial-Blatt des Reims- und Preußi
smen Ministeriums des Inne rn Spalte 1328), 

der Runderlaß des Reichsministers des lnnern vom 
1. Dezember 1944 über die Durchführung des SdlUI
Seuchenerlasses in cinridllungen der Jugendhilfe 
(Min islerialblall des Reichs- und PreußisdlCn Mini
steriums des Tnnern Spalte 1183), 

soweit diese Erlasse Bundes redl l sind. 

Dils vors ieh ende Gesetz wird hie rmit verkündel. 

Bonn, de n 18. Juli 1961 

Der Bundes p räsident 
Lübke 

Für den Bundeskanzler 
Dc r Bundesmi n ister der Justiz 

Schäffe r 

Der Bun d esmi nist e r des Inn er n 
Dr. Schröd er 


